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Sachverhalt
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen hat am 11.05.2021 den Entwurf 
und die Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark am Bahndamm 
nordwestlich von Ihlenfeld“ beschlossen.

Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt.

Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen ist in der als 
Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft; 
sie sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle behandelt 
werden.

Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 
unter Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll 
spätestens nach Inkrafttreten des Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht werden. Die 
nicht berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Plans mit einer 
Stellungnahme der Gemeinde vorzulegen.

Der Bebauungsplan ist im Ergebnis des durchgeführten Abwägungsverfahrens gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu beschließen.

Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung und der Genehmigung der im 
Parallelverfahren vorliegenden 1. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Satzung 
ortsüblich bekannt zu machen und erlangt damit Rechtskraft.

Seite 1 von 133



Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, zu jedermanns Einsicht bereit zu 
halten.

Ergänzend ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung in das Internet einzustellen.

Mitwirkungsverbot:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist Herr Albrecht von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren 
Behandlung wird entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) beschlossen.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der 
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der 
Abwägung durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme bzw. Mitteilung zu 
informieren.

3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich 
von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen wird mit der Planzeichnung Teil A und 
dem Text Teil B in der vorliegenden Fassung vom August 2021 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen (Anlagen 2.1-2.2). Die Begründung wird in der 
vorliegenden Fassung vom August 2021 gebilligt (Anlagen 3.1-3.5).

4. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark am 
Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen ist ortsüblich 
bekannt zu machen. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach 
der Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, zu jedermanns Einsicht bereit zu halten.

Finanzielle Auswirkungen

Ja
x Nein

Anlage/n
1 Anlage 1 - Abwägungstabelle (öffentlich)

2 Anlage 2.1 - Bebauungsplan (öffentlich)

3 Anlage 2.2 - Vorhaben- und Erschließungsplan (öffentlich)

4 Anlage 3.1 - Begründung (öffentlich)
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5 Anlage 3.2 - Umweltbericht (öffentlich)

6 Anlage 3.3 - Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (öffentlich)

7 Anlage 3.4 - Biotoptypenkartierung (öffentlich)

8 Anlage 3.5 - Blendanalyse (öffentlich)
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               1 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

1.  Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
Platanenstraße 43 
17033 Neubrandenburg 

06.08.2021 I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
1. Nordwestlich der Ortslage Ihlenfeld unmittelbar südlich der 
Bahnlinie Neubrandenburg - Friedland ist die Errichtung und der 
Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVF) beabsichtigt. 
Der damit erzeugte Strom soll offensichtlich ins öffentliche Netz 
eingespeist werden. 
Aussagen hierzu sollten in den Planunterlagen grundsätzlich mit 
aufgenommen werden. 
Mit der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
"Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld" der Ge-
meinde Neuenkirchen sollen hierfür planungsrechtliche Voraus-
setzungen zu schaffen. 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen 
(Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB). 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 28. Juni 2021 liegt 
mir vor. Danach ist der o. g. Bebauungsplan mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 
 
3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot). Von dem 
Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorliegen bestimm-
ter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 
Abs. 2-4 BauGB). 
Der gemeinsame Flächennutzungsplan des Planungsverbandes 
„Mecklenburg Strelitz-Ost“, welchem die Gemeinde Neuenkirchen 
angehört, hat mit Ablauf des 05. September 2005 Rechtswirk-
samkeit erlangt. Darin werden für den Geltungsbereich des o. g. 
Bebauungsplanes Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 
Somit ist festzustellen, dass der o. g. Bebauungsplan nicht aus 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt wird. 
Um diesem Entwicklungsgebot gerecht zu werden, führt die Ge-
meinde Neuenkirchen gleichzeitig zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes durch. Sie 
nutzt damit die Möglichkeit des Parallelverfahrens nach § 8 Abs. 
3 BauGB. 
Darauf hinweisen möchte ich, dass das Parallelverfahren eine 
verfahrensrechtliche Besonderheit des Entwicklungsgebotes ist. 
Soll von der Möglichkeit des § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB Gebrauch 
gemacht werden, muss dabei mit hinreichender Sicherheit fest-
stehen, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. Im Ergebnis 
muss das Entwicklungsgebot eingehalten werden. 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
Zu 1. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 3. Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Auf die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes gemäß § 10 
Abs. 2 BauGB durch die höhere Verwaltungsbehörde - hier: Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte – vor Rechtskraft der Flächen-
nutzungsplanänderung in dieser Verfahrenskonstellation weise 
ich vorsorglich hin. 
 
4. Wie bereits in meiner Stellungnahme vom 26. Januar 2021 
möchte ich nochmals auf die Voraussetzungen eines durch die 
Gemeinde auf Grundlage des § 12 BauGB aufgestellten vorha-
benbezogenen Bebauungsplan aufmerksam machen. 
Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan da-
nach drei bekannte Elemente: 
 den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 
 den Durchführungsvertrag und 
 als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
gemäß § 12 BauGB somit an bestimmte Voraussetzungen gebun-
den: 
- Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorha-

ben- und Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer be-
stimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 

- Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens 
und der Erschließung bereit und in der Lage sein. 
Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit des Trägers zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der Leis-
tungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus. 
Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch 
eine Kreditzusage geeigneter Banken oder durch Bürg-
schaftserklärungen nachgewiesen werden. 

- In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flä-
chen sein, auf die sich der Plan erstreckt. 
Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qua-
lifizierte Anwartschaft auf den Eigentumserwerb oder eine an-
derweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung nachzu-
weisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichs-
maßnahmen!) 
Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss 
vorliegen. 

- Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss 
nach § 10 Abs. 1 BauGB über den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und der 

 
 
 
 
 
 
Zu 4. Die Begründung enthält unter Punkt 9 Umsetzung 
des Bebauungsplanes den Hinweis, dass sich der Vorha-
benträger im Rahmen des Durchführungsvertrages ver-
pflichtet, sämtlicher Planungskosten zu übernehmen so-
wie einen Vorhaben- und Erschließungsplans mit der 
Gemeinde Neuenkirchen gemäß § 12 Abs. 1 BauGB vor-
zulegen und abzustimmen. Negative finanzielle Auswir-
kungen sind für die Gemeinde damit nicht vorherseh-
bar. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               3 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Gemeinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines nach Kom-
munalrecht notwendigen Gemeinderatsbeschlusses.) 
Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen 
zum Beschluss über die Satzung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht grund-
sätzlich nicht. 

Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss 
auch auf den Durchführungsvertrag eingehen. Sie muss neben 
dem Erfordernis der Durchführung der Baumaßnahme und der 
Erschließung auch auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers ein-
gehen, insbesondere im Hinblick auf die Ausgleichmaßnahmen. 
Weiterhin muss alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zu-
sammenhang steht, in die Begründung eingehen, soweit es für 
die planerische Abwägung von Bedeutung ist. 
 
5. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des 
§ 12 Abs. 3a BauGB hin. 
Den Gemeinden wird hiermit nämlich die Möglichkeit eröffnet, in 
einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht nur ein konkre-
tes Vorhaben zuzulassen, sondern darüber hinaus die zulässigen 
Nutzungen allgemein zu beschreiben und sich nur im Durchfüh-
rungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben festzulegen. 
So wird im konkreten Fall ein Baugebiet nach BauNVO festge-
setzt. Die Art der baulichen Nutzung wird in einem gewissen Rah-
men allgemein festgesetzt. 
Im Durchführungsvertrag ist dann das Vorhaben aber so konkret 
zu beschreiben, dass hinreichend deutlich wird, zu welchem Vor-
haben sich der Vorhabenträger verpflichtet. 
Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden 
Anlagen, die für den Betrieb der PVF notwendig sind, die zu rea-
lisierenden Ausgleichsmaßnahmen, usw. Im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des § 
9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdrücklich festzusetzen, 
dass ‘im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorha-
ben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträ-
ger im Durchführungsvertrag verpflichtet‘. 
Zu einem späteren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Be-
darf durch eine im Vergleich zu einer Planänderung verhältnismä-
ßig einfache Änderung des Durchführungsvertrages die Zulässig-
keit des Vorhabens modifiziert werden. 
Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren 
oder während der Nutzung des Vorhabens herausstellt, dass die 
ursprünglich als zutreffend erachteten Bedürfnisse geändert ha-
ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es 
besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               4 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB 
im weiteren Verfahren zu beachten. 
 
II. Anregungen und Hinweise 
1. Aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht ergeht zu o. 
g. Bebauungsplan der Gemeinde Neuenkirchen folgende Stel-
lungnahme. 
 
Eingriffsregelung 
Gemäß §1a BauGB i.V.m. §§14-17 BNatSchG sind die mit dem 
Planverfahren verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft auf 
der Ebene der Bauleitplanung abschließend abzuarbeiten. 
Die Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE MV Neufassung 2018) 
sind maßgebend und einzuhalten. 
 
Eingriffsseite 
Der Ödlandstreifen entlang der Bahnstrecke und der Kreisstraße 
ist in der Biotoptypenkartierung zu korrigieren und der tatsachli-
chen Gegebenheiten anzupassen und in der Eingriffsberechnung 
zu übernehmen. 
Für die vorliegende Bauleitplanung sind zwei verschiedene Lage-
faktoren anzuwenden. Die Änderung ergibt sich nach 100m Ent-
fernung zur Störquelle, hier: Eisenbahnstrecke (Bahngleis) und 
Kreisstraße (Straßenbelag Radweg). 
 
Kompensationsseite 
Bei Maßnahmen, die zur Funktionssicherung einer dauerhaften 
Unterhaltung bedürfen, ist diese über mindestens 25 Jahre 
rechtsverbindlich abzusichern. Die Maßnahme 2.31 „Umwandlung 
von Ackerland in extensive Mähwiesen“ ist eine solche Maßnahme 
nach der HzE M-V 2018. 
Dementsprechend ist die Absicherung der Flächenpflege offenzu-
legen. 
 
Bilanzierung 
Auf Grund der unvollständigen Eingriffs- und Ausgleichsseite ist 
zum jetzigen Zeitpunkt eine ausgeglichene Bilanzierung nicht ge-
geben. 
Die überarbeitete Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist der un-
teren Naturschutzbehörde daher erneut vorzulegen. 
 
Gesetzlich geschützte Biotope: 

 
 
 
 
Zu II 1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und zur Richtig- sowie Klarstellung im Sinne der Über-
nahme des öffentlichen Rechts in den Planunterlagen 
der Eingriffs- und Ausgleichsbilanz, Biotoptypenkartie-
rung der Planzeichnung und des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes redaktionell ergänzt. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               5 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
befinden sich 4 gesetzlich geschützte Biotope laut Biotopkataster 
des LUNG M-V (siehe Anlage 1 Auszug): 
- Biotop Nr. MST 02286 naturnahes Feldgehölz (fehlt), 
- Biotop Nr. MST 02292 naturnahes Feldgehölz, 
- Biotop Nr. MST 02301 naturnahe Feldhecke, 
- Biotop Nr. MST 02284 naturnahe Feldhecke 
 
Ein Abgleich mit dem Biotopkataster des LUNG M-V ist erforder-
lich, insbesondere für das fehlende gesetzlich geschützte Biotop. 
Dafür ist ggf. ein Antrag auf Löschung beim LUNG M-V zu stellen. 
Eine Beeinträchtigung der vorhandenen gesetzlich geschützten 
Biotope durch die Bauleitplanung ist auszuschließen (§ 20 Abs. 1 
NatSchAG M-V). Dementsprechend ist grundsätzlich der Wurzel-
bereich (Baumtraufe zzgl. 1,50 m) aller vorhandenen gesetzlich 
geschützten Gehölzbiotope nicht durch bauliche Anlagen (z. B. 
Zäune, Trafo, Module) zu überbauen oder in diesem Schutzbe-
reich Leitungen zu verlegen. 
Der Modulbelegungsplan ist dementsprechend anzupassen. 
Für die beiden betroffenen Feldhecken entlang der Bahnstrecke 
ist offenzulegen wie eine ggf. erforderliche zukünftige Pflege ab-
gesichert werden kann (z. B. Zurückdrängung des Gehölzzuwach-
ses oder Windbruch). 
 
Gesetzlich geschützte Bäume und Alleenbäume 
Gemäß § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V sind an diesem Standort 
Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentime-
tern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdbo-
den, gesetzlich geschützt. Gemäß Abs. 2 sind die Beseitigung ge-
schützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, 
Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, 
verboten. 
Gemäß § 19 Abs. 1 NatSchAG M-V sind Alleen und einseitige 
Baumreihen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen und 
Feldwegen gesetzlich geschützt und ihre Beseitigung sowie alle 
Handlungen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nach-
teiligen Veränderung führen können verboten. 
Der Schutzbereich eines Baums umfasst den Kronentraufbereich 
zzgl. allseitig 1,5 m. 
Alle im Zusammenhang mit der Baumaßnahme anfallenden Ar-
beiten haben außerhalb des Wurzelbereiches (Kronentraufbereich 
zzgl. allseitig 1,50 m) bzw. im Bereich der geringsten Beeinträch-
tigung für die Bäume zu erfolgen. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               6 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Die DIN 18920 ist bezüglich des Gehölzschutzes bei der Bauaus-
führung maßgebend und einzuhalten. 
Im Kronentraufbereich der Bäume (zuzgl. allseits 1,50 m) hat 
keine Zwischenlagerung von Erdaushub und Baumaterial zu er-
folgen. Weiterhin sind die nachfolgend aufgeführten Beeinträch-
tigungen im Kronentraufbereich der vorhandenen Bäume zu un-
terlassen: Bodenauf- und -abträge, Bodenverdichtungen, Lage-
rung von Materialien, Parken von Fahrzeugen und Abstellen von 
Baumaschinen, Einträge von Schadstoffen sowie sämtliche Maß-
nahmen der Baustelleneinrichtung. 
Diese naturschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten 
und einzuhalten, das betrifft insbesondere den gesetzlich ge-
schützten Einzelbaum im Bereich der Rohrleitung und die Einzel-
bäume entlang des Radweges. 
 
Biotopverbund 
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht sollte ein Bio-
topverbund entlang der Rohrleitung (eiszeitliche Erosionsrinne) 
geschaffen und erhalten werden. Das betrifft die Flächenkulisse 
innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes genauso wie außerhalb. Insofern wird angeregt die 
gesetzlich geschützten Biotopflächen als ursprüngliche Reste der 
eiszeitlichen Erosionsrinne als Greeningfläche im Rahmen der Be-
reitstellung von ökologischen Vorrangflächen auf Ackerland zu si-
chern. 
 
Artenschutz 
Nach Durchsicht und Prüfung des Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages vom April 2021 kommt die untere Naturschutzbehörde 
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu dem Ergebnis, 
dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vo-
gelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie erfüllt sind, 
wenn nachfolgend genannte Maßnahmen umgesetzt werden: 
 Da nicht auszuschließen ist, dass von dem geplanten Vorha-

ben Vogelarten als Offenlandbrüter (z. B. Feldlerche, Braun-
kehlchen, Grauammer, Schafstelze) betroffen sind, ist der Be-
ginn der Baufeldfreimachung ausschließlich außerhalb der Vo-
gelbrutzeit im Zeitraum vom 01. September des Jahres bis 
zum 15. März des Folgejahres zulässig. Zur Baufeldfreima-
chung gehört die Herrichtung der Zuwegungen, Montage-, 
Fundament- und Kranstellflächen. Ein vorzeitiger Baubeginn 
ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Person 
nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 9 von 133



Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               7 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Vorhabenrealisierung durch die Errichtung der PV- Anlage 
keine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt, ggf. sind 
Vergrämungsmaßnahmen, wie z. B. Schwarzschieben der Flä-
che, Flatterbänder etc. vor Baubeginn umzusetzen. 

 Um Konflikte zwischen Projektrealisierung und Artenschutz je-
weils in der aktuellen Ausführungsphase erkennen zu können 
und die erforderlichen und fachlich geeigneten Maßnahmen zu 
einer erfolgreichen Konfliktlösung zu gewährleisten, ist eine 
ökologische Baubetreuung erforderlich. Diese Baubegleitung 
ist durch einen Gutachter auf dem Gebiet der Herpetologie und 
Ornithologie zu realisieren. Die Baubegleitung umfasst auch, 
dass vor Baubeginn der Gleisabschnitt auf anwesende Lurche 
und Reptilien zu untersuchen ist. Ggf. Vorgefundene Tiere sind 
zu bergen, zu versorgen und in geeignete Lebensräume im 
Umfeld des Objektes zu verbringen. Zur Bergung der Tiere ge-
hört auch das bahnseitige Aufstellen geeigneter Fangzäune im 
o. g. Gleisabschnitt, welcher ein Eindringen von Reptilien, ins-
besondere von Zauneidechsen, in das Baufeld verhindert. 

 Die Reptilien (Zauneidechsen, Waldeidechsen, Blindschleichen 
etc.) können in Bereichen, die genügend geeignetes „Hinter-
land" aufweisen, hinter die Zäune umgesetzt werden. Dort wo 
nur schmale Habitate vorhanden sind, die bauzeitlich in gro-
ßen Teilen beansprucht werden, bzw. im Fall größerer Indivi-
duenzahlen ist eine Umsetzung auf geeignete Flächen in der 
näheren Umgebung erforderlich. 

 Die Mahd der Fläche ist zum Schutz von etwaigen Bodenbrü-
tern nicht vor dem 01. August eines jeden Jahres durchzufüh-
ren. (Ausnahme: Steifenmahd direkt verschattender Hoch-
staudenfluren unmittelbar südseitig der Modulreihen ist ab 
dem 15. Juni zulässig, sofern hierdurch nicht mehr als 1/3 der 
Gesamtfläche betroffen ist). Dabei ist die zeitversetzte Staf-
felmahd durchzuführen. Das Mähgut ist abzutransportieren. 
Ein Pestizideinsatz hat zu unterbleiben. 

 Der Zaun zur Einfriedung der PV-Anlage soll eine Bodenfreiheit 
von etwa 10 cm gewährleisten, sodass Wanderbewegungen 
von Reptilien, Amphibien und Kleinsäuger möglich sind. 

Begründung: 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten wurde im 
Rahmen des vorliegenden AFB untersucht. Es wurde festgestellt, 
dass eine signifikante Erhöhung der Mortalitätsrate von Vögeln 
und Anhang IV-Arten im Plangebiet über das allgemeine Lebens-
risiko hinaus nicht zu erwarten ist. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               8 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Auf der Acker- und Ruderalflur können als Brutvögel und Nah-
rungsgäste verschiedene Vogelarten erwartet werden (Wiesen-
pieper, Feldlerche, Grauammer, Braunkehlchen etc.). Das Vor-
handensein von Bodenbrüter innerhalb einer Photovoltaikfreiflä-
chenanlage kann nicht ausgeschlossen werden. Zum Schutz die-
ser Vogelarten ist der späte Mahdtermin gewählt worden. 
Der Abtransport des Mähgutes dient der Aushagerung der Flä-
chen. 
Die Bauzeitenregelung sowie die Bauüberwachung dienen dazu, 
um nicht gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu verstoßen. 
Die Auflagen sind erforderlich, um die Tötung und Störung von 
Exemplaren der im Bereich des Bahnkörpers und der angrenzen-
den Acker- und Ruderalflur lebenden besonders und streng ge-
schützten Arten und damit das Eintreten eines Verbotes nach § 
44 Abs. 1 für die Tiere zu vermeiden 
 
2. Aus wasserrechtlicher Sicht ist die Begründung um folgende 
Aussage zu ergänzen: 
Es wird auf den § 40 AwSV verwiesen. Da beim Betrieb der Tra-
fostation wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kommen, ist 
durch den Antragsteller eine entsprechende Anzeigepflicht zu 
prüfen. Anzeigevordrucke sind auf der Internetseite des Land-
kreises Mecklenburgische Seenplatte erhältlich. 
 
3. Aus Sicht der unteren Bodenschutz-/ Abfallbehörde sind die 
Planunterlagen unter Punkt 7. 4 'Abfallrecht' um folgende Aussa-
gen zu ergänzen. 
 
7.4 Abfall-/ Bodenschutzrecht 
Nach der Betriebseinstellung sind mit dem Ziel der Wiederher-
stellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht grundsätzlich alle 
ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (einschließlich 
der vollständigen Fundamente) sowie die zugehörigen Nebenan-
lagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelt 
Flächen zurückzubauen. 
 
4. Denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen werden nicht 
berührt. 
Im o.g. Plangebiet sind Bodendenkmale bekannt (s. Anlage 2). 
Folgende Hinweise sin den Planunterlagen noch zu ergänzen: 
Bei jeglichen Erdarbeiten können jederzeit zufällig weitere archä-
ologische Funde und Fundstellen (Bodendenkmale) neu entdeckt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II 2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
Zu II 3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung werden unter Punkt 7.4 Abfall – und 
Bodenschutzrecht erfolgten Hinweise redaktionell er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II 4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               9 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige, ungewöhnliche Bo-
denverfärbungen oder Veränderungen oder Einlagerungen in der 
Bodenstruktur entdeckt, gelten die Bestimmungen des § 11 
DSchG M-V. In diesem Fall ist das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege M-V unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder 
Beauftragten des Landesamtes für die fachgerechte Untersu-
chung in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung 
erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Die Frist kann je-
doch im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden. 
Eine Beratung zum Umgang mit Bodendenkmalen, insbesondere 
zur Bergung und Dokumentation betroffener Teile der Boden-
denkmale, erhalten Sie beim Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege M-V, Domhof 4/5, 19055 Schwerin (Ansprechpartnerin: 
Frau Schanz, Tel.: 0385/58879 681). 
Unter Rechtsgrundlage ist das Denkmalschutzgesetz Mecklen-
burg-Vorpommern (DSchG M-V) in der Fassung vom 06. Januar 
1998 (GVOBI. M-V S.12 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,392) nachricht-
lich zu ergänzen. 
 
5. Aus Sicht des bautechnischen Brandschutzes sind die Belange 
des Brandschutzes in der o. g. Planung berücksichtigt worden. 
Grundlage für eine Bebauung ist eine gesicherte Löschwasserver-
sorgung. 
Durch die geringe Brandgefahr ist eine abweichende Regelung 
möglich. 
Dazu müssen die Haftungsfragen zwischen Gemeinde und Vorha-
benträger vertraglich geregelt werden. 
 
6. Der Landkreis als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen merkt 
an, dass o. g. Plangebiet verkehrlich über die Kreisstraße MSE 73 
(nicht 76), Abschnitt 20 erschlossen werden soll. 
Die geplante Zufahrt befindet sich an der freien Strecke und gilt 
somit gemäß § 26 Absatz 1 StrWG-MV als Sondernutzung, welche 
die vorherige Erlaubnis des Straßenbaulastträgers bedarf. 
Da sich der Geltungsbereich außerhalb der festgesetzten Orts-
durchfahrt befindet, dürfen baulichen Anlagen im Sinne der Lan-
desbauordnung an Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung 
bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestig-
ten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht 
errichtet werden (§ 31 Abs. 1 StrWG-MV). Diese Anbauverbots-
zone ist einzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II 5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. Mit Verweis auf den 
Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 BauGB wer-
den dies vertraglich geregelt.  
 
 
 
 
 
Zu II 6. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               10 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Zu dem darf es durch das Aufstellen der Freiflächenphotovoltaik-
anlagen weder zu Sichtbehinderungen noch zu Blendeinwirkun-
gen kommen. 
 
7. Von Seiten der unteren Verkehrsbehörde wird darauf hinge-
wiesen, dass bei Baumaßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, 
solche Technologien anzuwenden, mit denen für den Verkehrsab-
lauf die günstigste Lösung erzielt wird. Eine Gewährleistung des 
Anliegerverkehrs und der Rettungsfahrzeuge müssen gegeben 
sein. 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besit-
zen gegenüber den Baumaßnahmen, die zur Einschränkung bzw. 
zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von Straßen 
führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der 
Vorbereitung der Baumaßnahme zu beachten. 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßen-
körper mit seinen Nebenanlagen betreffen, sind mit dem zustän-
digen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wo-
chen vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anord-
nung gemäß § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte, Straßenverkehrsbehörde, Adolf-Pompe-Straße 12-
15, 17109 Demmin, einzuholen. 
 
8. Seitens des Kataster- und Vermessungsamtes wird ange-
merkt, dass die Flurstücksnummer 934/1 nicht korrekt ist; richtig 
ist 34/1. 
 
9. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sowie von Seiten des 
Kataster- und Vermessungsamtes gibt es keine weiteren Anre-
gungen oder Hinweise zu o. g. Bebauungsplan der Gemeinde 
Neuenkirchen. 
 
III. Sonstiges 
 Verfahrensvermerke dienen der Dokumentation des durchge-

führten Verfahrens. Sie tragen Urkundencharakter und sind 
daher dem tatsächlich durchgeführten Verfahren anzupas-
sen. 

 
 
 
 
Zu II 7. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II 8. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die richtige Flurstücksnummer wird redaktionell geän-
dert. 
 
Zu II 9. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Zu III. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

     
2.  Staatliches Amt für Landwirt-

schaft und Umwelt Mecklen-
burgische Seenplatte 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 

07.07.2021 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten 
Mit dem o.g. B-Plan wird ein Teil des Ackerlandfeldblockes 
DEMVLIO87BA40003 überplant. 
Die Bodenzahlen sind im Geoportal des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte mit Werten von 39 bis 53 angegeben. 

Zu 1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenhei-
ten 
Entgegen der Annahme des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seen-
platte wird für den Bereich, der mit Solarmodulen 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

In der „Planzeichnung Teil A" des 0.9. Bebauungsplanes mit 
Stand April 2021 ist aufgeführt, dass sich die Baugrenze in einem 
Abstand von 110,0 m parallel zum Bahndamm erstreckt. Gleich-
zeitig ist dort verzeichnet, dass das Sondergebiet zusätzlich wei-
tere 3,0 Meter in Anspruch nimmt. Mit dem o. g. Bebauungsplan 
wird der Landwirtschaft demnach eine 113 m breite Ackerfläche 
parallel zum Bahndamm entzogen. 
Dazu heißt es in Nr. 5.3 Abs. 9 des Landesentwicklungsprogram-
mes M-V 2016 neben weiterer Vorgaben, dass landwirtschaftlich 
genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern beider-
seits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden 
dürfen. Konkret geht es damit um die Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen auf einem Streifen von maximal 110 Metern. 
Für die Teilfläche, welche sich außerhalb des 110 m-Streifens be-
findet, gilt der Grundsatz entsprechend des Punktes 4.5 des LEP 
2016. Demnach soll in Vorranggebieten Landwirtschaft der Erhalt 
und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren 
und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 
In Punkt 1 Absatz 3 der Begründung mit Stand April 2021 zum 
o.g. B-Plan wird ausgeführt, dass die in Rede stehende Fläche 
derzeit intensiv ackerbaulich genutzt wird. 
Ich weise daher darauf hin, dass sich das Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich 
für eine flächendeckende Bewirtschaftung der Agrarflächen posi-
tioniert hat. Standorte mit über 20 Bodenpunkten sollen generell 
der landwirtschaftlichen Erzeugung vorbehalten bleiben. Mit 39 
— 53 Bodenpunkten weist die überplante Ackerflächen eine gute 
landwirtschaftliche Nutzbarkeit auf. Angesichts des noch immer 
sehr hohen Flächenverbrauchs in Deutschland sollen PV-Anlagen 
nicht mehr auf Landwirtschaftsflächen errichtet werden. 
Damit stehen der vorgesehenen energetischen Nutzung (zumin-
dest in dem Streifen zwischen 110 und 113 Metern) die o.g. Be-
lange der landwirtschaftlichen Bodennutzung entgegen. Ich bitte 
Sie nachdrücklich, diese Belange in Ihre Abwägung einzubezie-
hen. 
Falls das o.g. Vorhaben dennoch so umgesetzt wird, sollte der 
Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen insgesamt auf den absolut notwendigen Umfang be-
schränkt werden. Auf ggf. zeitweilig in Anspruch genommen Flä-
chen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit daher nach Abschluss 
der Maßnahmen vollständig wiederherzustellen. 
Darüber hinaus sollte die Erreichbarkeit der anliegenden landwirt-
schaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher Technik 

überplant werden kann lediglich ein 110 m breiter 
Streifen in Anspruch genommen.  
Um den Belangen der Landwirtschaft Rechnung zu tra-
gen, soll die Nutzung des Solarparks als Zwischennut-
zung für einen Zeitraum von maximal 30 Jahren befris-
tet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine 
landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich.  
Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhal-
tet die Festsetzungssystematik des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans. 
Bis zum 01.01.2053 sind die innerhalb des sonstigen 
Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis sola-
rer Strahlungsenergie“ vorhandenen Modultische mit 
Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen 
Nebenanlagen, Trafostationen, Anlagen für die Energie-
speicherung und -verarbeitung, Umspannstationen, 
Wechselrichterstationen, Kameramasten, Monitoring-
Container und Zaunanlagen vollständig zu entfernen. 
Als Folgenutzung wird für das sonstige Sondergebiete 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungs-
energie“ Fläche für die Landwirtschaft mit der Zweckbe-
stimmung Intensivacker im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 
18a BauGB festgesetzt. (Folgenutzung gemäß § 9 Abs. 
2 BauGB). 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

sichergestellt und die Funktionstüchtigkeit eventuell vorhandener 
Dränagesysteme gewährleistet bleiben. 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Zum o. g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilung Integrierte 
ländliche Entwicklung keine Bedenken oder Hinweise. 
 
3. Naturschutz, Wasser und Boden 
Das Vorhaben berührt weder ein der Zuständigkeit des Staatli-
chen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenbur-
gische Seenplatte unterliegendes Gewässer noch liegt es inner-
halb eines GGB- oder Vogelschutzgebietes. Im Bereich des ge-
planten Vorhabens erfolgt gegenwärtig auch keine Planung oder 
Durchführung einer Altlastensanierung durch das StALU Mecklen-
burgische Seenplatte. 
Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden sind des-
halb nicht betroffen. 
Ob ein Altlastverdacht besteht, ist über das Altlastenkataster 
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu erfragen. 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirt-
schaft 
Nach Prüfung der zur Beurteilung vorgelegten Unterlagen beste-
hen aus immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Ein-
wände. 

 
 
 
Zu 2. Integrierte Ländliche Entwicklung 
Es wird kein Abwägungsbedarf festgestellt. 
 
 
Zu 3. Naturschutz, Wasser und Boden  
Es wird kein Abwägungsbedarf festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und 
Kreislaufwirtschaft 
Es wird kein Abwägungsbedarf festgestellt. 

     
3.  Amt für Raumordnung und 

Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte 
Helmut-Just-Straße 2-4 
17036 Neubrandenburg 

28.06.2021 1. Planungsanlass und -ziel: 
Die Gemeinde Neuenkirchen plant den Bau von Freiflächenphoto-
voltaikanlagen in einem Streifen von 110 m südlich entlang der 
Bahnlinie Neubrandenburg-Friedland, nordwestlich der Ortslage 
Ihlenfeld. Der ca. 13 ha umfassende Solarpark soll auf Teilflächen 
der bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Flurstücke 95 und 
96 der Flur 8 sowie 30/3, 31/3, 32/5, 33/8, 33/9, 34/1, 35, 36, 
37/2 und 38 der Flur 1, Gemarkung Ihlenfeld, errichtet werden. 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dieses Vorha-
ben zu schaffen, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Neu-
enkirchen am 30.06.2020 die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „Solarpark am Bahndamm nordwestlich 
von Ihlenfeld“ beschlossen.  
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
soll als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit 
der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ festgelegt werden.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Nr. 

Behörde und Sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Datum der  
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Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert wer-
den. 
 
2. Im Ergebnis der Prüfung der Unterlagen ist Folgendes 
festzustellen: 
Zu den angezeigten Planungsabsichten wurde bereits im Rahmen 
der Planungsanzeige gemäß § 17 LPlG M-V zum Vorentwurf mit 
Schreiben vom 14.12.2020 landesplanerisch Stellung genom-
men. 
Es wurde festgestellt, dass das Vorhaben den Zielen und Grunds-
ätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 
Aus der Beteiligung zum Entwurf haben sich keine weiteren raum-
ordnerisch relevanten Sachverhalte ergeben, sodass die landes-
planerische Stellungnahme vom 14.12.2020 weiterhin Gültigkeit 
besitzt. 
 
3. Schlussbestimmung: 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „So-
larpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ durch die Ge-
meinde Neuenkirchen ist mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 

     
4.  Landesamt für Kultur und 

Denkmalpflege 
Domhof 4/5 
19055 Schwerin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
5.  Gemeinde Sponholz 

über Amt Neverin 
Dorfstraße 36 D 
17039 Neverin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
6.  Stadt Friedland 

Riemannstr. 42 
17098 Friedland 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
7.  Bergamt Stralsund  

Frankendamm 17 
18439 Stralsund 

23.06.2021 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme befin-
det sich innerhalb der Bergbauberechtigung „Erlaubnis zur Auf-
suchung der bergfreien Bodenschätze Erdwärme und Sole im Feld 
„Neubrandenburg-Nord“. Inhaber dieser Erlaubnis ist die NEU-
WOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG., 
Demminer Straße 69, 17034 Neubrandenburg. 
Die Erlaubnis stellt lediglich einen Dritte ausschließenden Rechts-
titel dar. Die Bergbauberechtigung besagt noch nichts darüber, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Inhaber der Bergbauberechtigung ist am weiteren 
Verfahren zu beteiligen. 
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wie und unter welchen Voraussetzungen der Inhaber seine Be-
rechtigung ausüben darf (vgl. Boldt/Weller, BBergG, 8 6 Rn. 13). 
Folglich steht die Erlaubnis dem Vorhaben nicht entgegen. 
Für eine endgültige Abstimmung wenden Sie sich bitte an den 
Inhaber der o.g. Bergbauberechtigung. 
Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständig-
keit des Bergamtes Stralsund werden nicht berührt. 
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange wer-
den keine weiteren Einwände oder ergänzenden Anregungen vor-
gebracht. 

     
8.  Industrie- und Handelskam-

mer zu Neubrandenburg 
Katharinenstraße 48 
17033 Neubrandenburg 

29.06.2021 Nach Prüfung der Unterlagen gibt es aus Sicht der Industrie- und 
Handelskammer Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-
Vorpommern keine Anmerkungen bzw. Hinweise zum vorliegen-
den Planungsstand. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

     
9.  Staatliches Bau- und Liegen-

schaftsamt M-V 
Neustrelitzer Straße 121 
17033 Neubrandenburg 

21.07.2021 Die oben genannte Unterlage bzw. Anfrage wurde im Staatlichen 
Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) Neubrandenburg geprüft. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich der o. g. Vor-
haben 1-6 kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbe-
sitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Vorhabengebiet forst- 
oder landwirtschaftliche Nutzflächen oder für Naturschutzzwecke 
genutzte Landesflächen befinden. Für eventuelle Hinweise und 
Anregungen zu diesen gemäß § 5 des Gesetzes zur Modernisie-
rung der Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltung M-V vom 
24.09.2019 nicht zum Landesvermögen des SBL Neubrandenburg 
gehörenden Grundstücken, sind die jeweiligen Ressortverwaltun-
gen zuständig. Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens eine Einbindung dieser Fachverwaltung 
erfolgt ist. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

     
10.  Wasser- und Bodenverband 

Obere Havel/Obere Tollense 
Ihlenfelder Straße 119 
17034 Neubrandenburg 

13.07.2021 Im Bereich der von Ihnen geplanten Baumaßnahme nordwestlich 
der Ortslage Ihlenfeld befindet sich nach derzeitigem Kenntnis-
stand ein Gewässer 2. Ordnung - L109, das in der Unterhaltungs-
last des Wasser- und Bodenverbandes liegt. 
In die Erneuerung des Planentwurfs des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlen-
feld“ (Planentwurf Stand: April 2021) sind die vom Wasser- und 
Bodenverband „Obere Havel / Obere Tollense“ sowie von der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte geforderten Mindestabstände zum verrohrten Gewässer 2. 
Ordnung L109 eingearbeitet worden. Wir begrüßen die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Umsetzung der Hinweise in die Planung und bitten um Beteiligung 
im weiteren Maßnahmenverlauf. 
Daher gibt es von Seiten des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ keine Einwände gegen den Plan-
entwurf des Solarparks in Ihlenfeld. 
Bei Problemen, Rückfragen oder Einweisungen vor Ort wenden 
Sie sich bitte unter 0160 – 96935191 an unseren zuständigen 
Verbandsingenieur, Herrn Hoff. 
Dieses Schreiben ist eine Stellungnahme und gilt nicht als Geneh-
migung. Zur Vervollständigung unserer Unterlagen bitten wir um 
Übersendung der Lesebestätigung für dieses Schreiben. 

     
11.  Handwerkskammer Ostmeck-

lenburg-Vorpommern 
Hauptverwaltungssitz Neu-
brandenburg 
Friedrich-Engels-Ring 11 
17033 Neubrandenburg 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
12.  Bundesnetzagentur 

Postfach 80 01 
53105 Bonn 

17.06.2021 Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben 
möchte ich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens auf Folgen-
des hinweisen: 
Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit 
Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Die o.g. 
Planung sieht keine Bauhöhen von über 20 m vor. Entsprechende 
Untersuchungen zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe sind da-
her nicht erforderlich. Da die Belange des Richtfunks durch die 
Planung nicht berührt werden, erfolgt meinerseits keine weitere 
Bewertung. 
Photovoltaikanlagen können den Empfang nahgelegener Funk-
messstationen der Bundesnetzagentur beeinträchtigen. Für Bau-
planungen von Photovoltaikanlagen ab einer Fläche von ca. 200 
m², die sich in Nachbarschaft zu Funkmessstationen der Bundes-
netzagentur befinden, wird daher eine frühzeitige Beteiligung der 
Bundesnetzagentur als Träger öffentlicher Belange empfohlen. 
Die von Ihnen angefragte Standortplanung befindet sich im 
Schutzbereich einer Messeinrichtung des Prüf- und Messdienstes 
der Bundesnetzagentur. Bei zukünftigen Planungen in diesem Be-
reich beteiligen Sie bitte das Referat 511: 
Bundesnetzagentur 
Referat 511 
Canisiusstr. 21 
55122 Mainz 
511.Bauleitplanung@BNetzA.de 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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Durch das Referat 511 wird dann untersucht, ob die notwendigen 
Schutzabstände zu den vorhandenen funktechnischen Messein-
richtungen der Bundesnetzagentur eingehalten werden. 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf unserer Internetseite 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung zu Ihrem geplanten 
Vorhaben. 

     
13.  FLB 

Friedländer Bahn – GmbH 
Pleetzer Weg 39 
17098 Friedland 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
14.  Neubrandenburger Stadtwerke 

GmbH neu.SW 
John-Schehr-Str. 1 
17033 Neubrandenburg 

08.07.2021 Wir erteilen diese Stellungnahme im Namen der Neubrandenbur-
ger Stadtwerke GmbH, der Neubrandenburger Wasserbetriebe 
GmbH, der neu-medianet GmbH und der Tollenseufer Abwasser-
beseitigungsgesellschaft mbH. 
Grundsätzlich bestehen unsererseits keine Einwände bezüglich 
der o. g. Maßnahme, jedoch bitten wir um die Beachtung nach-
folgender Hinweise. 
 
Stromversorgung/Straßenbeleuchtung 
Im B-Plangebiet befinden sich keine Anlagen der öffentlichen 
Stromversorgung in Rechtsträgerschaft von neu.sw. 
 
Gasversorgung 
Im östlichen Randbereich der gekennzeichneten Fläche verläuft 
parallel zur Straße K37 von Ihlenfeld nach Neverin eine Gasmit-
teldruckleitung da 160 PE von neu.sw. 
Eine Überbauung unserer Anlagen ist unzulässig. Erdauf- und 
Erdabträge im Nahbereich unserer Anlagen sind nicht gestattet. 
Tiefbauarbeiten im Bereich der Leitungszone sind in Handschach-
tung auszuführen. Bei Kreuzung oder Näherung ist die Gasleitung 
in den betreffenden Bereichen durch Suchschachtungen freizule-
gen. Beschilderungen und Straßenkappen sind zu schützen. Än-
derungen sind mit neu.sw abzustimmen. Die Mindestabstände 
zur Gasleitung sind einzuhalten. 
Der Termin zur Ausführung der Baumaßnahme ist uns 2 Wochen 
vor Beginn anzuzeigen. 
 
Wasserversorgung 
Der Geltungsbereich des B-Planes befindet sich außerhalb der 
Trinkwasserschutzzonen unserer Wasserfassungen. 
Östlich des B-Plangebietes befindet sich parallel zum Radweg die 
Trinkwasserzubringerleitung Neubrandenburg - Neverin da 250 x 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 
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22,8 PE. Die v. g. Trinkwasserleitung kreuzt den Bahndamm und 
ist beidseitig des Bahndammes mit Absperrarmaturen ausgestat-
tet. 
Die Rohrdeckung unserer Trinkwasserleitungen beträgt in der Re-
gel 1,50 m. Ggf. sind Rohrüberdeckungshöhen in unserem Be-
stand dokumentiert. Mehr- und Minderdeckungen sowie örtliche 
Lageabweichungen sind nicht auszuschließen, so dass Lage und 
Tiefe der Trinkwasserleitungen durch Suchschachtungen im Zuge 
der Bauausführung zu ermitteln sind. 
Die Mindestabstände gemäß DVGW-Regelwerk W 400-1 sind ein-
zuhalten, sofern keine weitergehenden Forderungen im Text er-
wähnt sind. Erdeingebaute Trinkwasserarmaturen, freigelegte 
Rohrleitungsabschnitte sowie Beschilderungen sind zu sichern: 
Sofern die Anlage eingezäunt wird, ist darauf zu achten, dass die 
Rohrleitung und die Armaturen außerhalb der Umzäunung und 
mindestens von 1m davon entfernt liegen. 
Erdauf- und Erdabträge im Nahbereich unserer Anlagen sind nicht 
gestattet. 
Die geplante Zufahrt zur Kreisstraße ist außerhalb des in der Nähe 
befindlichen Trinkwasserknotenpunktes zu errichten. Zwischen 
Zufahrt und Armaturen ist ein lichter Abstand von mindestens 2m 
einzuhalten. 
Sollten über die genannten Ausgleichsmaßnahmen A, B und C 
hinaus weitere Kompensationsmaßnahmen, auch außerhalb des 
B-Plangebietes, erforderlich werden, sind diese unter Berücksich-
tigung notwendiger Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaß-
nahmen an unterirdischen Haupt- und Anschlussleitungen festzu-
legen. Dabei sind Mindestabstände gemäß Regelwerk“ GW 125 
zwingend einzuhalten und ggf. weitergehende Schutzmaßnah-
men zu ergreifen. 
Eine Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasser-
versorgungsnetz erfolgt nicht. In Ihlenfeld Am Anger 2 unterhält 
neu.sw einen Hydranten zur Befüllung von Löschfahrzeugen mit 
einer maximalen Entnahmemenge von 6,9 m3/h. 
Bauliche Änderungen oder Erweiterungsmaßnahmen im öffentli-
chen Trinkwassernetz sind im Geltungsbereich des B-Planes nicht 
geplant. 
 
Abwasserentsorgung 
Grundsätzlich behält die Stellungnahme vom 28.04.2021 (Auf-
trag Nr.: 0823/21) ihre Gültigkeit. 
Im Maßnahmenbereich des B-Plans befinden sich öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen in Rechtsträgerschaft der 
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB). Die 
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Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH (neu-wab) ist Be-
triebsführer dieser Anlagen. 
Darüber hinaus bezieht sich der Geltungsbereich des B-Plans auf 
das Flurstück 33/9 (Gemarkung Ihlenfeld, Flur 1), welches sich 
im Eigentum der TAB befindet. Die Wegerechte für die geplante 
Solaranlage sind zu überprüfen. 
 
Schmutzwasser 
Im Bereich der geplanten Zufahrt sowie der Grünfläche am östli-
chen Rand des B-Plans verläuft eine leitungsrechtlich zu si-
chernde Schmutzwasserdruckrohrleitung da 180 x 16,4 PE mit 
unsicherer Lage. 
Im Trassenverlauf sind außerdem Steuerkabel und Stromkabel 
verlegt. 
Im Bereich der geplanten Zufahrt befindet sich der Armaturen-
schacht 25102XS01U. Es handelt sich um einen Überflurschacht 
mit danebenstehendem Abluftkamin. Geländeanpassungen durch 
den Bau der Zuwegung sind so auszuführen, dass die Zugäng-
lichkeit des Schachtes ohne Hilfsmittel gewährleistet bleibt. Der 
Schacht ist bei Bedarf höhenmäßig anzupassen. Bei geplanten 
Veränderungen an Schächten ist rechtzeitig die vorherige Abstim-
mung zum Leistungsumfang und zur Leistungs- bzw. Kostenab-
grenzung mit der neu-wab vorzunehmen. 
Im Bereich der privaten Grünfläche (Gemarkung Ihlenfeld, Flur 1, 
Flurstück 30/3) wird die vorhandene Leitungstrasse überbaut. 
Der Leitungsschutzstreifen von 2 m beidseits der Leitungsachse 
ist als öffentliche Versorgungstrasse im B-Plan auszuweisen. Die 
Zugänglichkeit ist im gesamten Trassenverlauf zu gewährleisten. 
Gemäß der Begründung des B-Plans ist vorgesehen, die mit C 
gekennzeichnete Ausgleichsfläche als extensive Mähwiese zu ent-
wickeln. Einer anderen Bepflanzungsart im Bereich der Leitungs-
trasse der vorhandenen Schmutzwasserdruckrohrleitung, wie z. 
B. Bäume oder geschützte Sträucher/Hecken, wird nicht zuge-
stimmt. 
Bei Änderung des B-Planes ist die TAB/neu-wab erneut zu betei-
ligen. 
 
Grundsätzlich ist zu beachten: 
Lage, Höhenangaben, Dimension und Material von Haltun-
gen/Schächten sind nicht in jedem Fall genau dokumentiert. Die 
Angaben für Kreuzungspunkte mit Schmutz- und Niederschlags-
wasserbeseitigungsanlagen müssen ggf. durch Einmessung der 
Rohrsohlen in den Anfangs- und Endschächten ermittelt werden. 
Bei Bedarf sind Suchschachtungen vorzunehmen. 
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Die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen sind durch geeig-
nete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen. 
Entsprechend DWA- Regelwerk M 162 sind bei Bepflanzungen 
WUBEHERENE Pflanzabstände zum Bestand einzuhalten und die 
Hinweise zu beachten. 
Die Anfahrbarkeit öffentlicher Abwasserbeseitigungsanlagen ist 
zu gewährleisten. Ortsfeste Überbauungen sind auszuschließen. 
Geplante Änderungen der Geländehöhen mit Auswirkung auf die 
Schachtabdeckungen sind der neuwab anzuzeigen. Die Kosten für 
die erforderlichen fachgerechten Anpassungen sind durch den 
Maßnahmenträger zu tragen. Darüber hinaus sind Aufschüttun-
gen und Abträge von Oberflächen von > 30 cm gesondert abzu-
stimmen. 
Bei Fragen zum Bestand stehen die Mitarbeiter des technischen 
Betriebes der neu-wab als Ansprechpartner gern zur Verfügung. 
Werden während der Bauausführung neben dem dargestellten 
Bestand weitere Abwasserbeseitigungsanlagen aufgefunden, sind 
diese zu sichern, zu dokumentieren (Skizze, Digitalfotos) und 
dem Betriebsführer (neu-wab) unverzüglich zur Kenntnis zu ge-
ben. 
Kommt es während der Bauausführung zu Beschädigungen an öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen der TAB, sind diese dem 
Betriebsführer (neu-wab) über die Leitzentrale der Technischen 
Netzbetriebe (Tel. 0395 3500-111) unverzüglich anzuzeigen. 
 
Fernwärmeverteilung 
Im B-Plangebiet befindet sich kein Fernwärmebestand in Rechts-
trägerschaft der neu.sw. 
 
neu-medianet GmbH 
Angrenzend an den gesamten Planungsbereich, entlang der 
Kreisstraße K73 und dem Radweg befinden sich Leitungen der 
neu-medianet GmbH zur Anbindung unserer PoP-Standorte im 
Breitbandausbaugebiet, zur Übertragung von Daten der neu.sw-
Leitwartenüberwachung und zur Versorgung unserer Kunden mit 
Multi-Media-Diensten. 
Diese Leitungen sind in den seinerzeit übergebenen Bestandsun-
terlagen dargestellt. Sie sind unbedingt zu schützen und dürfen 
nicht fest überbaut werden. In der Nähe der Leitungen ist Hand-
schachtung erforderlich. Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend 
eine Leitungsauskunft/ein Schachtschein einzuholen. 
Bei eventuellen Freilegungen ist die Baubetreuung T4-LI der 
neu.sw (Tel. 0395 3500-694) zu informieren, die Leitungen sind 
entsprechend der technischen Standards wieder abzusanden und 
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beim Verschließen sind wieder Warnbänder (Achtung Kabel bzw. 
Achtung LWL) zu verlegen. 
 
Allgemeine Hinweise 
Sofern eine Einzäunung erfolgen soll, ist darauf zu achten, dass 
keinerlei Bestände von neu.sw in der Umzäunung liegen, da an-
sonsten keine Zugänglichkeit zu den Anlagen mehr gewährleistet 
wäre. 
Auch Bepflanzungen im Bereich unserer Anlagen (z. B. durch Ein-
zelbäume oder geschützte Hecken/Sträucher), welche die Zu-
gänglichkeit und den Betrieb der Anlagen beeinträchtigen, sind 
nicht zulässig. 
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass im B-Plan für alle vor-
handenen Leitungstrassen eine Kennzeichnung der Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechte gemäß dem Ihnen am 12.04.2021 übergebe-
nen L Leitungsbestand aufzunehmen ist. Einer Überbauung wird 
nicht zugestimmt. 
Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind stets die Einholung einer 
Schachterlaubnis und die Vereinbarung einer Vor-Ort-Einweisung 
bei unserem Fachbereich Technische Dokumentation erforderlich. 
Vorhandene Leitungen, Kabel und Beschilderungen sind zu si-
chern und zu schützen. Bei Kreuzungen sowie bei Parallelverle-
gungen zu unseren Anlagen sind in Bezug auf Baumaßnahmen 
mit unterirdischem Rohrvortrieb (Pressungen, Bohrungen) gene-
rell Such- und Handschachtungen zur Bestimmung des genauen 
Trassenverlaufes und der Tiefenlage der vorhandenen Anlagen im 
Beisein des Leitungseinweisenden des Netzbetreibers vorzuneh-
men. 
Sofern in den Bestandsplänen dargestellte Anlagen nicht aufge-
funden werden, ist vor Baubeginn die weitere Vorgehensweise 
mit dem Leitungseinweisenden des Netzbetreibers abzustimmen. 
Diesem Schreiben werden keine Bestandsunterlagen beigefügt, 
da diese bereits in Ihrem Hause vorliegen. 
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf die eingereichten 
Antragsunterlagen. Sollte es zu Abweichungen in der weiteren 
Planung kommen, sind wir erneut im Genehmigungsverfahren zu 
beteiligen. 
Diese Stellungnahme hat eine Gültigkeit von 2 Jahren. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter o. g. Rufnummer.an uns. 

     
15.  Flughafen Neubrandenburg-

Trollenhagen 
Flughafenstraße 10 
17039 Trollenhagen 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
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Stellung-
nahme 

Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

     
16.  Landesjagdverband M-V 

Forsthof 1 
19374 Parchim OT Damm 

13.07.2021 Der Landesjagdverband M-V und der Jagdverband Mecklenburg-
Strelitz haben keine Einwände und Ergänzungen zum o.g. Bau-
vorhaben. Bei Fragen stehen wir sehr zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

     
17.  BUND Neubrandenburg 

Friedländer Straße 12 
17033 Neubrandenburg 

24.06.2021 Ich bitte folgende Hinweise zu beachten: 
 
 
1. Bei der Berechnung der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist im 
multifunktionalen Kompensationsbedarf auch die Vollversiege-
lung durch die Rammpfosten sowie die Teilversiegelung durch die 
Solarmodule zu berücksichtigen und entsprechend auszuglei-
chen.  
2. Dabei sowie bei der Berücksichtigung kompensationsmindern-
den Maßnahmen ist zu beachten, dass die GRZ von 0,5 nach 
BauNVO §19 (4) überschritten werden darf, sodass für diesen B-
Plan eine Versiegelung von 75% anzunehmen ist. Alternativ kann 
auch die Überschreitung der GRZ für diesen Plan ausgeschlossen 
werden.  
3. Alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind zur rechtlichen 
Sicherung in Text und Karte den B-Plan zu übernehmen. Ebenso 
sind die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen des Um-
weltberichtes auf Seite 20 zur rechtlichen Sicherung in den B-Plan 
aufzunehmen.  
 
 
 
 
4. Ich begrüße die Rückbauverpflichtung, rege jedoch an, dass 
diese nicht gesetzt nach 30 Jahren erfolgen muss, sondern erst 
dann, wenn die Anlage unwirtschaftlich geworden ist und auch 
durch das Ersetzten einzelner Module nicht wieder rentabel wird.  
5. Nach den Daten im Portal Gaia MV befindet sich im Bereich des 
Bebauungsplanes noch ein weiteres, nach §20 NatSchAG MV ge-
setzlich geschütztes Biotop. Dieses ist jedoch auch im aktuellen 
Luftbild nicht mehr zu erkennen. Im Rahmen der Kartierungen ist 
festzustellen, ob dieses Biotop noch existiert. Sollte dem nicht so 
sein, ist sein Verschwinden an das LUNG, als zuständige Behörde, 
zu übermitteln.  
Sollten uns Erkenntnisse aus aktuellen, fachlichen Erhebungen 
zum Naturhaushalt vorliegen, die Auswirkungen auf die vorlie-
gende Planung besitzen können, behalten wir uns weiteren Vor-
trag vor. Wir bitten Sie, uns weiterhin gemäß § 4 BauGB am 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es 
wird kein Abwägungsbedarf festgestellt. 
 
Zu 1. & 2.  Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde 
entsprechend der Arbeitshilfe „Hinweise zur Eingriffsre-
gelung Mecklenburg-Vorpommern“ Neufassung 2018 
abgearbeitet. Dem Bilanzierungsansatz sowie der Kom-
pensationsmaßnahmen wurde mit der Stellungnahme 
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises vom 
26.01.2021 zugestimmt. 
 
 
 
 
Zu 3. Im Text Teil B kann keine Festsetzung zur An-
pflanzung der 20 Einzelbäume aufgenommen werden. 
Diese Fläche befindet sich außerhalb des Geltungsbe-
reichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der 
tatsächliche Erfolg wird ebenso durch die vertragliche 
Regelung im Durchführungsvertrag sichergestellt. Zu-
sätzlich wurde die Maßnahme im Vorhaben- und Er-
schließungsplan beschrieben. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird kein 
Abwägungsbedarf festgestellt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zur Rich-
tig- sowie Klarstellung im Sinne der Übernahme des öf-
fentlichen Rechts in den Planunterlagen der Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanz, Biotoptypenkartierung der Plan-
zeichnung und des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
redaktionell ergänzt. 
 

Seite 24 von 133



Anlage 1: Abwägung der Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der Gemeinde Neuenkirchen               22 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB         Bearbeitungsstand: August 2021 

lfd. 
Nr. 
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öffentlicher Belange 
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Wesentlicher Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussantrag 

Verfahren zu beteiligen und uns über das Abwägungsergebnis zu 
informieren. 

     
18.  Amt Neverin 

SG Brandschutz 
Dorfstr. 36 
17039 Neverin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  

     
19.  Ministerium für Energie, Infra-

struktur und Digitalisierung 
Mecklenburg-Vorpommern 
Ref. 210 (Luftverkehr) 
Schloßstraße 6-8 
19053 Schwerin 

 Es wurde keine Stellungnahme abgegeben.  
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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Die Solarfeld Ihlenfeld GmbH & Co. KG hat die Aufstellung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ der 

Gemeinde Neuenkirchen beantragt.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen hat mit der Sitzung am 

30.06.2020 die Aufstellung dieses Bebauungsplanverfahrens beschlossen. 

Der Planungsraum befindet in einem 110 m breiten Streifen südlich des Bahn-

damms der Bahnlinie Neubrandenburg – Friedland und 100 m westlich des Rad-

weges Ihlenfeld – Neverin im Bereich intensiv genutztem Acker. 

Geplant ist hier die Errichtung und der Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanla-

ge zur Erzeugung von umweltfreundlichen Solarstrom mit einer Leistung von 10 

MWp. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan umfasst Vorhaben, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, indem der Ausstoß an CO2 verringert wird, der mit der Erzeu-

gung von Energie aus fossilen Energieträgern verbunden ist.  
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 

2021 (BGBl. I S. 2939) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kom-

munalverfassung - KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 

(GVOBl. M-V 2011, S. 777), mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-

gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 114 des Gesetzes vom 10. August 

2021 (BGBl. I S. 3436) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 

NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 

M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221, 228) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Neuenkirchen in der aktuellen Fassung  

 

2.2 Planungsgrundlagen 

Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem des Land-

kreises Mecklenburgische Seeplatte, Fachdienst Kataster und Vermessung, 

17034 Neubrandenburg vom Juni 2020. (Lagebezug: ETRS89 verkürzte Zone) 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist in 

der Planzeichnung im Maßstab 1 : 2.000 dargestellt auf eine Fläche von circa 13 

ha. Er umfasst Teilflächen der Flurstücke 95, 96 der Flur 8 in der Gemarkung 

Ihlenfeld sowie Teilflächen der Flurstücke 30/3, 31/3, 32/5, 33/8, 33/9, 34/1, 

35, 36, 37/2 und 38 der Flur 1 in der Gemarkung Ihlenfeld. 

 

 

4. Beschaffenheit des Plangebietes 

4.1 Ausgangssituation 

Der Vorhabenstandort befindet sich etwa 250 m nordwestlich der Ortslage Ihlen-

feld und umfasst einen 110 Meter breiten Streifen unmittelbar südlich der Bahn-

linie Neubrandenburg - Friedland im Bereich von intensiv genutztem Acker. 

Erschlossen wird der geplante Solarpark ausgehend der Kreisstraße K73 über 

eine herzustellende Zufahrt. Die Kreisstraße befindet sich östlich des Planungs-

raums. Entlang der der Kreisstraße führt ein Radweg.  

Die Bahntrasse ist vom Planungsraum durch eine Feldhecke mit Überhältern ge-

trennt. Zentral innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich ein Einzelbaum. Im 

westlichen Bereich des Geltungsbereiches ist ein naturnahes Feldgehölz kartiert, 

welches momentan nicht vorhanden ist, jedoch trotzdem berücksichtigt wird. 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 

Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 

(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich 

nicht vorhanden. 

Die nächstgelegenen Natura2000 Gebiete befinden sich westlich in einer Entfer-

nung von über 4 km.  
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4.2 Planungsbindungen 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 

Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusam-

menfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Neuenkirchen ergeben sich die 

Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden 

Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-

ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2020 (BGBl. l S. 2694) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 
1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)  

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS LVO M-V) vom 15. Juni 2011  

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und 

Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In die-

sem Zusammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaik-

anlage, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen 

auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelba-

ren Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 

Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 

soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energie-

versorgung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei 

stetig wachsen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) LEP-MV wird der Ausbau einer umweltverträglichen 

Energieversorgung für alle Teilräume als Entwicklungsvoraussetzung empfohlen.  
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In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklen-

burgische Seenplatte wird der Planungsraum als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

dargestellt. Entsprechend ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der 

Landwirtschaft erforderlich.  

Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Aus-

formung einer bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft mit 

anderen öffentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Er-

zeugung solarer Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in 

Einklang gebracht werden kann. 

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich vorliegend um einen Intensivacker.  

Um den Belangen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, soll die Nutzung des 

Solarparks als Zwischennutzung für einen Zeitraum von maximal 30 Jahren be-

fristet werden. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine landwirtschaftliche 

Nutzung weiterhin möglich.  

Entsprechende verbindliche Regelungen dazu beinhaltet die Festsetzungssyste-

matik des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Flächenentzug nicht 

negativ auf die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft im Gemeindegebiet 

auswirkt. Anders ausformuliert: die bestehenden bzw. verbleibenden Anbauflä-

chen sollten den derzeitigen Nutzungsansprüchen der ansässigen Landwirte ent-

sprechen. 

Mit Stellungnahme vom 14.12.2020 teilte das Amt für Raumordnung und Lan-

desplanung Mecklenburgische Seenplatte mit, dass das Vorhaben mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 

 

Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Neuenkirchen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. 

Dieser stellt den Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft dar. Deshalb 

lässt sich der Bebauungsplan nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans entwickeln. Es wird auf das im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 

laufende Flächennutzungsplanverfahren wird verwiesen.  
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Zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und Bewer-

tung des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsrau-

mes gewählt. Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem 

erhöhten Untersuchungsbedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächen-

inanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind be-

züglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tie-

re zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 

Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu er-

warten.  

 

5.4 Verkehrskonzept 

Erschlossen wird der Planungsraum ausgehend von der Kreisstraße K76 über ei-

ne über eine herzustellende Zufahrt. Diese ist im Bebauungsplan als private 

Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Gesichert wird diese materiell über einen Nut-

zungsvertrag und dinglich über eine Dienstbarkeit. 

Der Planungsraum erstreckt sich entlang der Bahnstrecke Neubrandenburg - 

Friedland. Durch das geplante Vorhaben darf es zu keinen Sichtbehinderungen 

und Blendeinwirkungen kommen. 

 

6. Immissionsschutz 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die 

auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne 

von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen 

könnten.  

Blendwirkungen 

Ungewollte Reflexionen können den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen 

mindern. Das Sonnenlicht fällt in unterschiedlichem Winkel auf die Oberfläche 

des Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird durch die Oberfläche nicht 

absorbiert, sondern reflektiert. Das kann sowohl an der Abdeckung des Solarmo-

duls wie auch im Innern des Solarmoduls erfolgen. Die Reflexionsverluste in Pho-

tovoltaik Modulen können bis zu zehn Prozent ausmachen, womit der mögliche 

Ertrag also erheblich gemindert wird. Die Höhe der Reflexionsverluste hängt von 

der Oberflächenstruktur ab. 
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Da es bei allen Solarzellen zu diesen Reflexionsverlusten kommt, wird in jede 

Solarzelle eine Antireflexionsschicht eingebaut, um die Verluste möglichst klein 

zu halten. Diese Antireflexionsschichten werden auf die Wafer aufgebracht. Dabei 

werden die Reflexionsverluste beim Wafer allein von 40 % auf rund 5 % vermin-

dert. 

Die Reflexionsverluste von Solarmodulen können weiter vermindert werden, in-

dem auch das Abdeckglas mit entsprechenden reflexionsmindernden Schichten 

bedampft wird.  

Werden antireflexbeschichtete Gläser genutzt, können die Verluste um weitere 3 

Prozent vermindert werden. Mit der Nanotechnologie haben sich hier große Mög-

lichkeiten ergeben, die Antireflexschicht des Solarglases sehr exakt zu texturie-

ren, sodass immer weniger Verluste entstehen. 

Alle Antireflexschichten können dennoch die Reflexionsverluste nicht auf Null 

vermindern. Deshalb wird zusätzlich die Oberfläche der Solarzellen texturiert. 

Durch die Texturierung erhält die Solarzelle eine andere Oberflächenstruktur, die 

es ermöglicht, dass mehr Photonen genutzt werden können. Die Kombination 

von diesen Methoden können die Reflexionsverluste auf unter 1 Prozent senken 

(Quelle: https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste).“ 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südöstlich des Planungs-

raumes in der Ortslage Ihlenfeld in einem Abstand von etwa 216 m zum Gel-

tungsbereich. Die Kreisstraße K 37 verläuft in einer Entfernung von 110 m östlich 

des geplanten Vorhabens. Die Bahnlinie Neubrandenburg – Friedland befindet 

sich nördlich in 15 m Entfernung. Als weiterer Immissionsort wurde der Flugplatz 

Neubrandenburg – Trollenhagen untersucht. 

Im Ergebnis der durchgeführten Blendanalyse BAL-K084-21007-V20 vom 

24.04.2021, Ingenieurbüro JERA konnte festgestellt werden, dass keine Beein-

trächtigungen des Bahn- und Straßenverkehrs, der Start- und Landebahn sowie 

des Towers des Flughafens möglich sind. Blendwirkungen des Wohnhauses Am 

Papenbrook unterschreiten deutlich die in der LAI angegebenen Grenzwerte.  

Bei einem Neigungswinkel von 28 Grad können Blendwirkungen auf Piloten aus-

geschlossen werden. Wird dieser Neigungswinkel unterschritten, sind entspre-

chende technische Maßnahmen zu ergreifen, um unzumutbare Blendwirkungen 

zu vermeiden. 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrich-

tungen betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schall-

schutz zu gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem Min-

destabstand von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 
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7. Wirtschaftliche Infrastruktur 

7.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Innerhalb des Geltungsbereichs werden die Kabel unterirdisch verlegt, so dass es 

nicht zu Konflikten mit der Flächennutzung kommt. Ein Anschluss an das Was-

server- und Abwasserentsorgungsnetz ist nicht erforderlich. 

 

7.2 Gewässer 

Anfallendes Niederschlagswasser kann innerhalb des Planungsraumes versickern. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist nicht zu befürchten, denn mit 

dem Vorhaben werden keine Stoffe freigesetzt, die die Qualität von Grund- und 

Oberflächenwasser beeinträchtigen können. Durch den Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans verläuft ein Gewässer II. Ordnung als Rohrlei-

tung (L 109).  Vor der Aufstellung der Solarmodule muss der exakte Verlauf fest-

gestellt werden. 

Beidseitig der Rohrleitungstrasse ist ein Abstand von 7 m ohne Bebauung einzu-

halten. Sämtliche Kabelanlagen sind 1 m unter Rohrsohle im Schutzrohr zu ver-

legen. 

Die Rohrleitung ist im Inneren des Solarparks auf beiden Seiten aufzusuchen und 

im Abstand von 4 m zu der Einzäunung ist auf jeder Seite ein Oberflurschacht 

einzubauen. Vom Oberflurschacht ist unter der Einzäunung die Rohrleitung um 

10 m zu erneuern. 

Beide Schächte müssen immer zu Kontroll- und Reinigungsarbeiten mit großen 

Spülwagen anzufahren sein. 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist orts-nah (auf dem 

Grundstück) schadlos und ohne Beeinträchtigung Dritter über die belebte Boden-

zone zu versickern, so-weit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentli-

che noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 WHG). Bedingung 

ist, dass dies die Abwassersatzung oder Bodenverhältnisse zulassen. Soweit die 

gemeindliche Satzung eine genehmigungsfreie Versickerung gestattet, ist dafür 

gemäß § 32 Abs. 4 LWaG M-V außerhalb von Wasserschutzgebieten keine was-

serbehördliche Erlaubnis erforderlich. 

Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sicker-

schacht, Versickerungsdräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewäs-

ser erforderlich sein, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK 

Mecklenburgische Seenplatte als zuständige Wasserbehörde unter Beachtung des 

Merkblattes M 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 

und Abfall e.V. (DWA) zwingend vor Baubeginn zu beantragen. Mit dem Antrag 

sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen (Bau-

beschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.). 
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7.3 Telekommunikation 

Im Planbereich befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Telekommu-

nikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG.  

 

 

7.4 Abfallrecht 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass sowohl von 

den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete 

Abfallentsorgung erfolgen kann.  

Bei der Baudurchführung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Bauge-

schehens anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß 

den Technischen Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) zugeführt wird.  

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nach-

weislich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung 

zuzuführen. Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 

sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen 

(zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 

Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden ein-

wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervor-

gerufen werden und somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. 

Die Zielsetzungen und Grundsätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzge-

setzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen 

wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das Entstehen 

von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Boden-

vernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge 

bzw. wichtige Boden-funktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenver-

brauch zu erhalten. 

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Boden-

material auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach 

§ 7 Bundes-Bodenschutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schäd-

licher Bodenveränderungen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind 

hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die 

Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 

5/1998) wird besonders hingewiesen. 
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7.5 Brandschutz 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-

Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorzusehen.  

Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, sind 

am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortlichen 

Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich 

anzubringen sowie fortlaufend zu aktualisieren.  

Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der PVA wird der örtlichen Feuerwehr ein 

Feuerwehrplan und ein Lageplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Im Lage-

plan sind die maßgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen über Lei-

tungsführungen zu Wechselrichtern und Transformatoren bis zur Übergabestelle 

des zuständigen Energieversorgungsunternehmens enthalten. Relativ gefährdete 

Komponenten von PVA sind Wechselrichter und Transformatoren. Da die strom-

führenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine ge-

ringe Gefahr der Brandweiterleitung aus.  

Über die Wege zwischen den Modultischen sowie den Abständen der Modultische 

untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brandweiterleitung 

entgegenwirken.  

Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten 

und die Anlagentechnik eingewiesen.  

Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Installation, einschließlich 

Blitz- und Überspannungsschutzsystemen und Inbetriebnahme der PVA sowie 

regelmäßige Wartung minimiert.  

Im Brandfall sind die ''Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deut-

schen Feuerwehr Verbandes unter Verweis auf die VDE 0132 "Brandbekämpfung 

und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen" zu beachten. Die 

dortigen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Sicherheitsab-

stände und die Durchführung von Schalthandlungen. Demnach sind PVA beden-

kenlos zu löschen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten wer-

den.  

PVA bestehen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Metallgestellen, den eigentli-

chen Photovoltaikmodulen, Kabeln sowie Wechselrichtern und Transformatoren. 

Als Brandlast kommen damit Kabelverbindungen, kleinere Komponenten der Mo-

dule (z.B. Anschlussleitung und Verbindungsstecker) sowie in geringem Umfang 

brennbare Bestandteile der Wechselrichter und Transformatoren, z.B. ölhaltige 

Betriebsmittel in Frage. Weiterhin könnte es zu einem Brand der umgebenden 

Vegetation kommen, sofern diese trocken ist. Die Löschwasserbereithaltung ist in 

Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 durch den Vorhabenträger in Ab-

stimmung mit den zuständigen Behörden zu realisieren. 
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8. Denkmalschutz 

8.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im 

Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern einge-

tragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

 

8.2 Bodendenkmale 

Im Bereich des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt. 

Vorliegend sind im Bereich der Bodendenkmäler keine Erdarbeiten mit einer Ein-

griffstiefe über 45 cm vorgesehen. Beeinträchtigungen oder Beseitigungen sind 

somit nicht zu befürchten.  

Es ist folgender Hinweis zu beachten: 

Im Bereich des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt. 

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten über 45 cm muss die fachgerechte Bergung und 

Dokumentation, der gekennzeichneten Bodendenkmale oder deren Teilfläche si-

chergestellt werden. 

Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation 

des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege spätestens 

14 Tage vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Für den Fall, dass durch die Bauarbeiten/ Erdarbeiten in die o. g. Bodendenkmale 

eingegriffen werden muss, ist eine Genehmigung der unteren Denkmalschutzbe-

hörde gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V erforderlich. Der Antrag auf denkmalrechtli-

che Genehmigung ist bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 

einzureichen. 

Ist jedoch für die vorgesehenen Maßnahmen eine Genehmigung/ Erlaubnis/ Zu-

lassung/ Zustimmung oder Planfeststellung nach anderen gesetzlichen Bestim-

mungen erforderlich, so wird dadurch die denkmalrechtliche Genehmigung er-

setzt (§ 7 Abs. 6 DSchG M-V). In diesen Fällen ist der Antrag ist bei der zustän-

digen Behörde einzureichen. Diese Behörde beteiligt dann die Denkmalbehörden. 

 

9. Umsetzung des Bebauungsplans 

Kosten 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Rahmen des Durchführungsvertrags zur 

Übernahme sämtlicher Planungskosten sowie zur Vorlage und Abstimmung eines 

Vorhaben- und Erschließungsplans mit der Gemeinde Neuenkirchen gemäß § 12 

Abs. 1 BauGB. Negative finanzielle Auswirkungen sind für die Gemeinde damit 

nicht vorhersehbar. 
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10. Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 

Flächenbilanz:  

Geltungsbereich 133.438 m² 

Sondergebiet 108.102 m² 

Verkehrsfläche 2.750 m² 

A-Fläche 10.926 m² 

B-Fläche  1.045 m² 

C- Fläche 10.615 m² 

      

zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 
 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird zunächst aus der Anlage 3 die Wertstufe 
ermittelt. Die Wertstufe für „Sandacker“ (ACS) ist 0. Der durchschnittliche Bio-
topwert berechnet sich aus 1 abzüglich des Versiegelungsgrades des derzeitigen 

Biotoptyps.  

Biotopwert ACS:  1 - 0 (Versiegelungsgrad) = 1 

Biotopwert RHP: 3 
 
 

Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 
 

Der Abstand zu vorhandenen Störquellen, in diesem Fall der Bahnlinie und der 
Kreisstraße mit Radweg beträgt zwischen weniger als 100 m und 100 m bis 625 
m. Der Lagefaktor innerhalb eines maximal 100 m großen Abstandes ist dem-

nach 0,75.  
Der Lagefaktor innerhalb eines Abstandes zwischen 100 m bis 625 m großen Ab-

standes ist demnach 1,00. 

 
 
Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 
 
 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-
verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der 

vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 
und dem Lagefaktor. 
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Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

m² EFÄ für Bio-

topbeseitigung  
+ 

m² EFÄ für 

Funktionsbeein-

trächtigung 

+ 

EFÄ für Teil-

/Vollversiegelung 

bzw. Überbauung 

Multifunkti-

onaler 

Kompensa-

tionsbedarf 

[m² EFÄ] 

86.230 0 550 86.780 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

m² EFÄ: 
86.780 

 

Zu 2.7 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Maßnahme 8.30: Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

Beschreibung: Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten 

Flächen werden der Selbstbegrünung überlassen 

Anforderungen: 

o keine Bodenbearbeitung nach Fertigstellung des Solarparks 

o keine Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

o höchstens zweimal jährlich Mahd, Abtransport des Mähgutes 

o Frühster Mahdtermin 15. Juli 

o Anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vorgesehen 

werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE, nicht vor dem 15. 

Juli 

o Festsetzung der Anerkennungsforderungen im Rahmen der Bau-

leitplanung bzw. der Vorhabengenehmigung 

Wert der Zwischenmodulflächen: 

SO EBS Zwischenmodulflächen GRZ 0,5 (50%) →  0,8 

  Überschirmten Flächen GRZ 0,5 (50%) → 0,4 
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Anforderungen: 

o nicht auf wertvollen offenen Trockenstandorten (Karte III Punkt 6.1 GLRP) 

sowie in Rastvogelgebieten der Stufen 3 und 4 

o in ausgewiesenen Bereichen zur Strukturanreicherung der Agrarlandschaft 

(Karte III Punkt 7.1 GLRP) 

o andere Standorte nur in Abstimmung mit zuständiger Naturschutzbehörde 

o nicht an öffentlichen Straßen 

o keine wirtschaftliche Nutzung 

Vorlage eines Pflanzplanes: 

o Verwendung von Arten naturnaher Feldhecken (siehe Definition gesetzlich 

geschützter Biotope, Nr. 4.4 der Anlage 2 zu § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V) 

o Verwendung standortheimischer Gehölzarten aus möglichst gebietseigenen 

Herkünften 

o Verwendung von mind. 5 Straucharten und mind. 2 Baumarten 

o Pflanzqualitäten und- größen: Sträucher 60/100 cm, 3-triebig, 

o Pflanzung von einzelnen großkronigen Bäumen als Überhälter (Bäume I. 

Ordnung) in Abständen von ca. 15-20 m untereinander (Stammumfang 

12/14 cm) mit Zweibocksicherung* 

o Pflanzabstände: Sträucher im Verband 1,0 m x 1,5 m 

o Sicherung der Pflanzung durch Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss 

o Mindestreihenzahl: 3 im Abstand von 1,5 m incl. beidseitiger Saum von 2 

m Abstand vom Stammfuß 

o Mindestbreite der Heckenpflanzung: 7 m 

 

Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 

o Pflege der Gehölze durch 1-2malige Mahd je nach Standort und Vergra-

sung über einen Zeitraum von 5 Jahren 

o Nachpflanzen der Bäume bei Ausfall, bei Sträuchern bei mehr als 10 % 

Ausfall 

o bedarfsweise Bewässerung und Instandsetzung der Schutzeinrichtungen 

o Verankerung der Bäume nach dem 5. Standjahr entfernen 

o Abbau der Schutzeinrichtungen bei gesicherter Kultur, frühestens nach 5 

Jahren 

Vorgaben zur Unterhaltungspflege: 

o Pflegemaßnahmen des Strauchsaumes beschränken sich auf seitliche 

Schnittmaßnahmen, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern 

o kein Auf-den-Stock-Setzen 

o Mindestlänge: 50 m 

Bezugsfläche für Aufwertung: Maßnahmenfläche 

Kompensationswert: 2,5 

Leistungsfaktor:  Aufgrund des Abstandes von weniger als 50 m zur Bahntrasse 

wird ein Leistungsfaktor von 0,5 auf Teilen der Maßnahme be-

rücksichtigt. 

Seite 50 von 133



S e i t e  | 24 

 

 

Bearbeitungsstand: August 2021        vorhabenbezogener Bebauungsplan  
                                                                                   „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“  

der Gemeinde Neuenkirchen 

  Begründung                                                                                                                                        

Fläche der 

Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert 

der Maßnahme 

x Leistungsfaktor Kompensationsflächen- 

äquivalent [m² KFÄ] 

412 2,5 0,5 515 

633 2,5 1 1.582 

Kompensationsflächenäquivalent 2.097 

 

Die naturschutzfachliche Aufwertung (Kompensationswert) der Maßnahme be-

trägt 2.097 m² KFÄ.  

 

Maßnahme 2.33: Umwandlung von Acker in Brachfläche mit Nutzungsop-

tion als Mähwiese 

Flächenbilanz:  Ackerland 10.615 m²  

Lage:   östlich im Geltungsbereich (mit C gekennzeichnete Fläche) 

Beschreibung: Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in 

eine Brachfläche mit Nutzungsoption: 

Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland als einschü-

rige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei- bis dreijähri-

gem Rhythmus 

Anforderungen: 

o Fläche vorher mindestens 5 Jahre als Acker genutzt 

o Bodenwertzahl von maximal 27 Bodenpunkten 

o Spontane Begrünung (keine Einsaat) 

o Mindestbreite 10 Meter 

o Mindestgröße der Fläche 2.000 m² 

Nutzungsoption:  Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit einer ein 

schürigen Mahd unter Beachtung der folgenden Vorgaben: 

o Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes 

o je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 

Jahre 

o Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messer-

balken 

Jegliche weitere Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, Einsatz 

von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Melioration u.ä. sind ausge-

schlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeitraum von mehr als 

3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der ungestörten natürlichen 

Entwicklung (freie Sukzession) zu überlassen. 

Seite 51 von 133



S e i t e  | 25 

 

 

Bearbeitungsstand: August 2021        vorhabenbezogener Bebauungsplan  
                                                                                   „Solarpark am Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“  

der Gemeinde Neuenkirchen 

  Begründung                                                                                                                                        

Kompensationswert: 2,0  

Leistungsfaktor:  Aufgrund des Abstandes von in Teilen weniger als 50 m zur 

Kreisstraße und zu der Bahntrasse wird dort ein Leistungsfak-

tor von 0,5 berücksichtigt. 

 

Fläche der 

Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert 

der Maßnahme 

x Leistungsfaktor Kompensationsflächen- 

äquivalent [m² KFÄ] 

7.446 2 0,5 7.446 

3.169 2 1 6.338 

Kompensationsflächenäquivalent 13.784 

 

 

Maßnahme 6.22: Anpflanzung von Einzelbäumen 

Anpflanzung von 20 Bäumen  

Ab der Feldauffahrt (Kreisstraße/ „Am Papenbrook“ bis 110 m vor dem Bahn-

übergang werden die Lücken in der Bepflanzung entlang des Radweges durch 20 

Bäume geschlossen. 

 

Beschreibung:   Anpflanzung von verschiedenen Baumarten 

Anforderungen für Anerkennung: 

o Maßnahme findet keine Anwendung bei Eingriffen in Einzelbäume und 

Baumgruppen (Kompensation bei Eingriffen in Einzelbäume und Baum-

gruppen regelt der Baumschutzkompensationserlass vom 15.10.2007) 

o Verwendung standortheimischer Baumarten aus möglichst gebietseige-

nen Herkünften, Verwendung nichtheimischer Baumarten nur, wenn 

dies aus historischen Gründen sinnvoll erscheint 

o Pflanzvorgaben: 

o Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der Ve-

getationstragschicht und der Pflanzgrube entsprechend den jeweils gel-

tenden DIN-Vorschriften, Lockerung des Grubengrundes vor der Pflan-

zung 

o dauerhaftes Freihalten von unterirdischen und oberirdischen Leitungen 

und sonstigen baulichen Anlagen bzw. Einbau langfristig wirksamer 

Wurzelschutzmaßnahmen 
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o Pflanzgruben der Bäume: vertikal 1,5facher Ballendurchmesser, hori-

zontal doppelte Ballenhöhe 

o Baumscheibe: mindestens 12 m² unversiegelte Fläche (mit dauerhaft 

luft- und wasserdurchlässigem Belag) 

o unterirdisch verfügbarer Raum für Durchwurzelung mit mindestens 16 

m² Grundfläche und 0,8 m Tiefe 

o Mindestbreite von ober- und unterirdisch unbefestigten Pflanzstreifen 

2,5 m 

o Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung der Baumscheibe bzw. des 

Baumstreifens vor Verdichtung, 

o bei Bedarf Baumscheibe mulchen 

o Pflanzqualität: Verwendung von Hochstämmen mit Stammumfang, 

mind. 16/18 cm, in stark frequentierten Bereichen 18/20 cm, Obstbäu-

me 10/12 cm 

o Dreibockanbindung und ggf. Wildverbissschutz 

o Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 

o Ersatzpflanzungen bei Ausfall 

o Bäume bei Bedarf wässern im 1. -5. Standjahr 

o Instandsetzung der Schutzeinrichtung und Verankerung 

o Verankerung der Bäume nach dem 5. Standjahr entfernen 

o Abbau der Schutzeinrichtungen nach 5 Jahren 

o 2-3 Erziehungsschnitte in den ersten 10 Jahren zur Gewährleistung ei-

ner gleichmäßigen Kronenentwicklung 

Bezugsfläche für Aufwertungen: je Einzelbaum eine Grundfläche von 25 m² 

Kompensationswert:1,0 

Leistungsfaktor:  Aufgrund des Abstandes von weniger als 50 m zur Kreisstraße 

wird ein Leistungsfaktor von 0,5 berücksichtigt. 

 

Fläche der 

Maßnahme 

[m²] 

x Kompensationswert 

der Maßnahme 

x Leistungsfaktor Kompensationsflächen- 

äquivalent [m² KFÄ] 

500 1 0,5 250 

Kompensationsflächenäquivalent   250 
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4. Gesamtbilanzierung  

 

Maßnahme 

2.21: An-

lage von 

Feldhecken + 

Maßnahme 

2.33: Um-

wandlung von 

Acker Brachflä-

che mit Nut-

zungsoption als 

Mähwiese 

+ 

Maßnahme 

6.22: Anpflan-

zung von Ein-

zelbäumen 

Gesamtbilanzierung 

2.097 13.784 250 16.131 

Kompensationsflächenäquivalent 16.131 

 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf von 15.979 wird demnach 

vollständig kompensiert.  
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 1. Einleitung 

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am 
Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ wurde am 30.06.2020 durch die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Neuenkirchen gefasst.  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelten nicht als privilegierte Vorhaben im Sinne von 
§ 35 BauGB. Entsprechend fordern die gesetzlichen Regelungen die Aufstellung 
eines Bebauungsplans, da regelmäßig anzunehmen ist, dass Photovoltaik-
Freiflächenanlagen auch als sonstiges Vorhaben im Außenbereich unzulässig wären 
und die Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht gänzlich auszuschließen ist. 

Aus diesem Grund ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, 
deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist 
gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebauungs-
plans. Er stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege dar. Im Rahmen der Umweltprüfung werden somit die Verträg-
lichkeit des geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und 
die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.  

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens   

Ziel des Bebauungsplans ist es, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis 
solarer Strahlungsenergie“ die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich 
zu ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 13 ha. Die Grundflächenzahl 
(GRZ) wurde auf 0,50 festgesetzt.  

Innerhalb der festgesetzten Baufelder sollen Modultische mit Photovoltaikmodulen 
in parallelen Reihen installiert werden. Im Sinne der Vollzugsfähigkeit ist der Nei-
gungswinkel der Module auf 28° gegen Süden zu wählen. Bei geringeren Neigungs-
winkeln sind zur Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigungen auf den Flugver-
kehr entsprechende technische Maßnahmen zu ergreifen. Mit dem Baubeginn 
werden die Solarmodule für die Photovoltaikanlage auf in den Boden gerammten 
Stützen in Reihen mit einem Abstand von etwa 2-5 m aufgestellt.  

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die 
Zentralwechselrichter angeschlossen werden. 

Mittels Klemmen werden sie an dem Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische 
werden auf starre Trägergestelle aus verzinktem Stahl montiert. 

Die Kabelgräben haben eine Breite von 0,40 m – 1,5 m und eine Tiefe von bis zu 
1,20 m. Im Bereich der Bodendenkmale werden die Kabel oberirdisch verlegt. Die 
verschiedenen Horizonte werden beim Aushub getrennt gelagert und nach der 
Verlegung der Kabel auch getrennt nach Bodenarten wieder verfüllt. 

Seite 57 von 133



S e i t e  | 4 
 

  

Bearbeitungsstand: August 2021                    vorhabenbezogener Bebauungsplan  
            “Solarpark am Bahndamm  

nordwestlich von Ihlenfeld“ 
der Gemeinde Neuenkirchen 

  

Umweltbericht 
 

Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit der Geländemodellie-
rung, zur Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine 
optimierte Sonneneinstrahlung variabel zwischen 2 - 5 m.   

Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK) variiert aufgrund ihrer 
Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand wird 
ca. 3 m an der Rückseite betragen.  

Bodenauf- und –abträge sind nicht notwendig. Ebenso sind mit dem Vorhaben keine 
Vollversiegelungen notwendig. Zur Erschließung der Geltungsbereiche ist die Errich-
tung eines Schotterweges im Umfang von 2.750 m² notwendig.  

Die Abführung der erzeugten elektrischen Energie und die Einspeisung werden in 
Absprache mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen gesondert ver-
traglich geregelt und sind entsprechend nicht Gegenstand des vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplans.  

Für das Rammen der Trägergestelle in den Boden werden ca. zwei Wochen benö-
tigt. Etwa drei Wochen wird die Montage der Module beanspruchen. Weitere zwei 
Wochen sind für die Verkabelung der einzelnen Module eingeplant. Die Arbeiten 
können teilweise parallel durchgeführt werden, sodass die für Bauarbeiten ca. einen 
Monat betragen. Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, wird der Vorhabenstandort 
nur noch im Fall von Wartungsarbeiten befahren. Die Fläche kann sich somit suk-
zessiv zu einer naturnahen Wiese entwickeln. 

Die Fläche befindet sich in einen Abstand von 250 m zur nächstgelegenen Wohn-
nutzung in der Ortslage Ihlenfeld und ist durch die Feldhecke im Norden und einen 
Wald im Westen bereits eingegrünt. Im Osten wird angrenzend an das sonstige 
Sondergebiet eine naturnahe Feldhecke geschaffen. Zum Wald wird ein Abstand 
von 30 m eingehalten.   

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-
chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz mit einer Höhe 
zwischen zwei bis drei Metern. 

Der hier geplante Solarpark soll als Zwischennutzung auf einen Zeitraum von 
maximal 32 Jahren Betriebsdauer begrenzt werden.  

Bei der Festsetzungssystematik wurde im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB be-
rücksichtigt, dass nach der 32-jährigen Nutzungsdauer als sonstiges Sondergebiet 
eine Folgenutzung für die Landwirtschaft festgesetzt wird und der Rückbau der 
Solaranlage erfolgt.  
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgeset-
ze und Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses 
Vorhabens sind folgende gesetzliche Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728) 

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-
plänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzie-
ren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-
tes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des      
§ 14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 
Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt 
auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens 
beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Min-
derungspflicht). In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeid-
baren Eingriffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren. 
Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 
3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integri-
tätsinteresse). 

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 
vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66), letzte berücksichtigte Änderung: 
§ 12 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 
228) 

Seite 59 von 133



S e i t e  | 6 
 

  

Bearbeitungsstand: August 2021                    vorhabenbezogener Bebauungsplan  
            “Solarpark am Bahndamm  

nordwestlich von Ihlenfeld“ 
der Gemeinde Neuenkirchen 

  

Umweltbericht 
 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 l S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 

Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung 
und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser 
und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen 
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt.  

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachtei-
le und Belästigungen vermieden werden. 

 

 

Weitere überörtliche Planungen: 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 
sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 
Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Neuenkirchen ergeben sich die Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-
grundlagen: 
o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 

2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 
Dezember 2020 (BGBl. l S. 2694) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 
(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 
2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)  

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-
burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Meck-
lenburgische Seenplatte (RREP MS LVO M-V) vom 15. Juni 2011  

Mit Stellungnahme vom 14.12.2020 teilte das Amt für Raumordnung und Landes-
planung Mecklenburgische Seenplatte mit, dass das Vorhaben mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Neuenkirchen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. 
Dieser stellt den Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft dar. Deshalb lässt 
sich der Bebauungsplan nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
entwickeln. Es wird auf das im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB laufende 
Flächennutzungsplanverfahren wird verwiesen.  
 
Weitere fachplanerische Vorgaben: 

Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 
PV-Freiflächenanlagen, Bundesamt für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, November 2007 
Der Leitfaden entstand im Rahmen eines Monitoring-Vorhaben um die Wirkungen 
der Vergütungsregelungen des § 11 EEG auf den Komplex der Stromerzeugung aus 
Solarenergie – insbesondere der Photovoltaik-Freiflächen – wissenschaftlich und 
praxisbezogen zu untersuchen. 

Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanla-
gen, Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2009 
Die Unterlage schafft einen ersten Überblick über mögliche und tatsächliche Aus-
wirkungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen (PV-FFA) auf Naturhaushalt und 
Landschaftsbild. Bei der Erarbeitung der Unterlage standen erfolgte Praxisuntersu-
chungen zu den Umweltwirkungen von PV-FFA im Vordergrund, wobei eine Be-
schränkung auf Arten und Biotope sowie das Landschaftsbild erfolgte. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-
chungsraumes  

Der Vorhabenstandort befindet sich etwa 250 m nordwestlich der Ortslage Ihlenfeld 
und umfasst einen 110 Meter breiten Streifen unmittelbar südlich der Bahnlinie 
Neubrandenburg - Friedland im Bereich von intensiv genutztem Acker. 

Erschlossen wird der geplante Solarpark ausgehend der Kreisstraße K73 über eine 
herzustellende Zufahrt. 

Die Bahntrasse ist vom Planungsraum durch eine Feldhecke mit Überhältern ge-
trennt.  

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 
Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 
(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhan-
den. 

Die nächstgelegenen Natura2000 Gebiete befinden sich westlich in einer Entfernung 
von über 4 km.  

 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
sind die unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante die 
Flächeninanspruchnahme betreffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und 
Pflanzen. Die Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase 
sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. Außerdem ist die Wahrnehmbarkeit 
der Anlage bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild zu beurtei-
len. 

Maßgeblich für die Betrachtungen sind die Realisierung und der Betrieb einer Frei-
flächen-Photovoltaikanlage, die damit verbundenen Wirkungen innerhalb der Bau-
phase sowie der Funktionsverlust der überbaubaren Grundstücksteile innerhalb der 
Betriebsphase. 

Entsprechend wurde zur Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsauf-
nahme und Bewertung des Umweltzustandes der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersu-
chungsraumes gewählt.  
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2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 
Umweltmerkmale  

Im Rahmen der örtlichen Besichtigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, 
dass der naturschutzfachliche Wert der Vorhabenfläche gering ist. Das Vorhaben ist 
sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten. Im 
Falle des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind somit folgende 
Auswirkungen aufgrund der Errichtung und des Betriebes einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

o Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr 

Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen 

o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

o Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Untersu-
chungsbedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächenin-
anspruchnahme betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflan-
zen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind 
bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und 
Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Anlage ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 
Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwar-
ten. Im Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese 
Konflikte eine besondere Berücksichtigung finden. 

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände erforderlich. Aufgrund der intensiven Vornutzung des Planungsraumes im 
Bereich der geplanten Baufelder erfolgt diese Prüfung als worst-case-Analyse.  

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wurde 
unter Beachtung der stark anthropogenen Vorprägung abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-
kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 
Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-
sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist 
und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (Worst-Case-Betrachtung). 
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2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Der Standort der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage befindet sich im Außen-
bereich. Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südlich in einer Entfer-
nung von etwa 216 m.  

Nördlich des Geltungsbereichs befindet der Bahndamm der Bahnlinie Neubranden-
burg Friedland und 110 m westlich des Radweges Ihlenfeld – Neverin die Kreisstra-
ße K73. Als weiterer Immissionsort wurde der Flugplatz Neubrandenburg – Trollen-
hagen untersucht. 

Durch das geplante Vorhaben darf es zu keinen Sichtbehinderungen und Blendein-
wirkungen kommen. 

 

2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt 

Biotope 

Methodik 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 
Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportals Mecklen-
burg-Vorpommern herangezogen.  

Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen 
und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand 2013 erfolgte 
die Darstellung der Biotop- und Nutzungstypen des Untersuchungsraumes (siehe 
Anlage 1). 

Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine 
kurze Beschreibung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten 
Biotoptypen: 

 

Ergebnisse 

Der Geltungsbereich ist weitestgehend als Sandacker (ACS) einzuschätzen. Dieser 
Biotoptyp wird landwirtschaftlich bearbeitet und ist folglich wesentlich als naturfern 
einzuschätzen. Bei den im Untersuchungsraum vorherrschenden Ackerflächen 
handelt es sich um großflächige, intensiv genutzte und strukturarme Ackerflächen. 
Nördlich des Planungsraumes befindet sich die Bahn/ Gleisanlage (OVE).  

Zwischen Gleisanlage und Ackerfläche befinden sich ein gesetzlich geschütztes 
Feldgehölz aus heimischen Arten (BFX). Östlich des Plangebietes verläuft eine 
Straße (OVL) sowie ein Radweg (OVD).  

Derzeitige und vergangene Hauptnutzungen des Planungsraumes unterbinden bis 
heute das Ausbilden einer artenreichen Vegetationsdecke. Das Vorkommen von 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist entsprechend auszuschließen.  
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Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes befinden sich keine gesetz-
lich geschützten Biotope gemäß § 30 des BNatSchG i. V. m. §§ 18 und 20 
NatSchAG M-V. Die gesetzlich geschützten Biotope werden als solche innerhalb des 
Geltungsbereichs gekennzeichnet.  

 

Flora 

Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der 
Sumpf-Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Viertei-
liger Rautenfarn (Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simp-
lex), Herzlöffel (Caldesia parnassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceo-
lus), Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), 
Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose 
(Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis  sceptrum-carolinum), Finger-
Küchenschelle (Pulsatilla patens), Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla vernalis), 
Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpu-
rea) und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann 
aufgrund der Vornutzung des Vorhabenstandortes als Ackerland ausgeschlossen 
werden.  

Fauna  

Methodik   

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und 
Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Das Vorkommen 
einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort 
geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung).  

Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, 
da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-
des konnte demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung sowie Be-
rücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersu-
chungstiefe abgesehen werden.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-
kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 
Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-
sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. Das zu untersuchende Artenspektrum 
erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des Planungsraumes in Verbindung mit 
den Ansprüchen einzelner Arten.  
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Ergebnisse 

Säugetiere 

Gegenwärtig kann davon ausgegangen werden, dass Großsäuger den Untersu-
chungsraum nicht bevorzugt als Nahrungshabitat nutzen, da es sich um intensiv 
genutzte Ackerflächen handelt und der menschliche Einfluss als hoch einzuschätzen 
ist. 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und 
des Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb 
des Untersuchungsraums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra 
lutra) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Gewässer sind 
durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Lebensräume der beiden Arten 
werden von dem geplanten Vorhaben somit nicht berührt.  

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter 
Untersuchungsbedarf. Winterquartiere, wie Keller, Höhlen, Gewölbe mit einer hohen 
Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad befin-
den sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Natürliche Sommerquartiere der 
europäischen Fledermäuse sind enge Ritzen sowie Hohlräume. Dabei bevorzugen 
einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen oder Stammrisse. 
Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Höhlen.  

Teilweise werden auch aufgelassene Gebäude besiedelt. Die Tagesquartiere werden 
von April bis August genutzt.  

Da sich im Geltungsbereich keine geeigneten Sommerquartiere wie Gebäude oder 
Altbäume befinden bzw. beseitigt werden, kann eine Betroffenheit von Fledermäu-
sen ausgeschlossen werden. Der Vorhabenstandort kann weiterhin als Jagdhabitat 
genutzt werden. 

Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ Schlingnat-
ter (Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 
streng geschützt.  

Lebensräume der europäischen Sumpfschildkröte befinden sich nicht innerhalb des 
Untersuchungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewässer mit gutem Wasserpflanzen-
bestand und schlammigen Grund.  

Auch für die Schlingnatter und Zauneidechse sind keine Vorkommen bekannt. 
Vorzugslebensräume der Glatt-/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekenn-
zeichnet durch einen Wechsel von vegetationslosen Flächen mit unterschiedlich 
dichter und hoher Vegetation und insgesamt einer gut ausgebildeten Krautschicht. 
Typische Lebensräume sind somit strukturreiche Heiden, Moore, Magerstandorte 
und lichte Wälder. 
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Der Geltungsbereich unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung und bietet somit kaum Potential als Lebensraum dieser Art. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle Repti-
lien, über das Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf 
strukturreiche Habitate, mit Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, 
Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. angewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, 
Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegränder), 
Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut 
drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, 
spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen 
wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Innerhalb des Geltungsbereiches sind solche Vorzugslebensräume sowie potenzielle 
Winterquartiere der Zauneidechse nicht vorhanden. Ein Vorkommen dieser Art ist 
jedoch im Bereich der Gleisanlage möglich. Somit ist auch ein sporadisches Auftre-
ten im Geltungsbereich nicht ausgeschlossen.  

Aus diesem Grund muss eine Betroffenheit näher untersucht werden. 

Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 
angewiesen.  

Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen und 
Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, lose Böden wie 
z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden und Binnendünen. Das 
Vorkommen dieser Arten im Planungsraum ist somit sehr unwahrscheinlich. 

Lebensräume und potentielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bombi-
na), Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkröte 
(Bufo viridis), Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) 
und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewäs-
ser mit einer offenen Wasserfläche und einem reich strukturierter Gewässerboden.  

Diese Lebensräume sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Eine Betrof-
fenheit von Amphibien kann somit ausgeschlossen werden. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 
semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-
cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-
schließen.  

Seite 67 von 133



S e i t e  | 14 
 

  

Bearbeitungsstand: August 2021                    vorhabenbezogener Bebauungsplan  
            “Solarpark am Bahndamm  

nordwestlich von Ihlenfeld“ 
der Gemeinde Neuenkirchen 

  

Umweltbericht 
 

Das Vorkommen und die Betroffenheit streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind 
im Untersuchungsraum nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand 
(Dytiscus latissimus) und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus 
bilineatus) sind nährstoffarme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die 
Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind nicht vorhan-
den bzw. werden nicht überplant.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 
Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 
präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-
moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebenräume der genannten streng geschützten Käferarten werden durch 
die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann 
somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 
Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-
serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese 
Lebensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vorhanden.  

Die Fläche unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung 
und Düngung. Das Vorkommen geeigneter Futterpflanzen der Arten kann demnach 
ausgeschlossen werden. Somit ist eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorha-
ben nicht zu erwarten. 

Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke (Bryode-
mella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese Art der Ordnung 
Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbewohner, welcher auf 
wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärlicher Vegetation lebt.  

Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands bekannt. 
Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europä-
ischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Da im Geltungsbereich keine Gewässer vorhanden sind, kann eine Betroffenheit von 
aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z. B. Eisvogel (Alcedo atthis), 
Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Botaurus stellaris), Tüpfelsumpfhuhn (Porzana 
porzana) ausgeschlossen werden. 
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Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Berück-
sichtigung der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäischer 
Brutvogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche sowie 
Brutvogelarten der Gehölze beschränkt werden. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern, wie beispielsweise Grauammer (Emberizia 
calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braunkehl-
chen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex 
crex) ist im Untersuchungsraum möglich. Im Bereich der geplanten Baufelder ist 
das Vorkommen jedoch als unwahrscheinlich anzusehen. Diese Bereiche unterliegen 
einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bearbeitung, Düngung und Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln und sind somit nur suboptimal als Brutplatz geeignet.  

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Hecken-
braunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Tro-
glodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palum-
bus) und Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in den angrenzen-
den Gehölzen kann angenommen werden.  
Für diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der 
Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 
Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für o.g. Gehölz- 
und Offenlandbrüter sowie Reptilien.  

 

2.2.3 Schutzgut Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Landwirtschaftlich genutzte Böden sollen nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt werden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwen-
diges Maß begrenzt werden.  

 
2.2.4 Schutzgut Boden  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrund-
lage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als 
Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 
stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers und als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu 
nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Innerhalb des Geltungs-
bereiches sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und 
Fauna vorhanden. 
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Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen, 
dass die wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durch-
schnittlich vorhanden sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- 
und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung. 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Im Bereich des Plangebietes sind Bodendenkmale bekannt.  

 

2.2.5 Schutzgut Wasser  

Innerhalb des Planungsraums befinden sich ein verrohrter Graben als Gewässer II. 
Ordnung. Es sind keine nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzge-
biete, Überschwemmungsgebiete sowie überflutungsgefährdete Flächen vorhanden 
oder betroffen. Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb der Trinkwasserschutz-
zonen. 

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforder-
lich. Das Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern. 

 

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Der Untersuchungsraum ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie 
die Nähe zur Kreisstraße und Bahnlinie geprägt. 

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfakto-
ren Vielfalt, Eigenart und Schönheit, so trägt der Geltungsbereich durch die im 
Osten verlaufende Landesstraße und die nördlich verlaufende Bahnlinie eine geringe 
Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwech-
selbarkeit einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigen-
art sowohl natürlich als auch menschlich geprägt sein.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes 
typischen Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart typisch 
für intensiv landwirtschaftlich genutzte Standorte. 
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Der Begriff der Vielfalt geht mit der Eignung der Landschaft zur Erholung einher. 
Eine abwechslungsreiche Landschaft wird häufig als angenehm angesehen. Die 
Vegetations-, Nutzungs-, Relief-, Gewässer- sowie Farben- und Formenvielfalt 
spielen bei der Bewertung eine entscheidende Rolle. Vorliegend befinden sich 
kleinere Strukturen, wie ein Einzelbaum, eine Baumreihe sowie Feldgehölze, die zu 
einer Auflockerung der intensiv landwirtschaftlichen Nutzung (Monokultur) im 
Untersuchungsbereich beitragen.  

Die Bahnlinie sowie die Kreisstraße sind als eine Nutzungsvielfalt der Umgebung 
anzusehen. Diese Elemente führen jedoch dazu, dass eine Erholungsnutzung hier 
nicht stattfindet.    

Die bisherigen Nutzungen innerhalb des geplanten Sondergebietes und bestehende 
anthropogene Vorbelastungen vermindern die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der 
Landschaft als Natur- und Lebensraum. Entsprechend passt sich der Planungsraum 
unter dem Aspekt der Schönheit schlechter in das Landschaftsbild ein als natürliche 
Landschaftselemente. 

Durch die bestehende Vorprägung hat der Planungsraum keine Bedeutung für die 
Erholungsnutzung. 

 

2.2.7 Schutzgut Klima und Luft  

Die Region Mecklenburgische Seenplatte liegt im Übergangsbereich des subatlanti-
schen zum kontinental geprägten Klima. Der Vorhabenbereich liegt mitten in der 
Region Mecklenburgische Seenplatte und gehört zu den niederschlagsarmen Gebie-
ten des Landes Mecklenburg- Vorpommerns.  

Das Klima in der Gemeinde Neuenkirchen ist warm und gemäßigt. im Jahresdurch-
schnitt herrscht in Neuenkirchen eine Temperatur von 9.4 °C. Im Durchschnitt 
fallen weniger als 550 mm Niederschlag innerhalb eines Jahres. 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Bodendenkmale bekannt.  

 

2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Schutzgebiete sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen.  

Als nächstgelegene Schutzgebiete sind das FFH-Gebiet DE 2245-302 „Tollensetal 
mit Zuflüssen“ und FFH-Gebiet DE 2346-301 „Neuenkirchener und Neveriner Wald“ 
zu benennen. Beide befinden sich in einer Entfernung von über 4.000 m zum 
Vorhabenstandort. 
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2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung  

Für den Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
sind keine wesentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch 
nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Über-
schreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Blendwirkungen 

Ungewollte Reflexionen können den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen min-
dern. Das Sonnenlicht fällt in unterschiedlichem Winkel auf die Oberfläche des 
Solarmoduls. Ein Teil von dieser Strahlung wird durch die Oberfläche nicht absor-
biert, sondern reflektiert. Das kann sowohl an der Abdeckung des Solarmoduls wie 
auch im Innern des Solarmoduls erfolgen. Die Reflexionsverluste in Photovoltaik 
Modulen können bis zu zehn Prozent ausmachen, womit der mögliche Ertrag also 
erheblich gemindert wird. Die Höhe der Reflexionsverluste hängt von der Oberflä-
chenstruktur ab. 

Da es bei allen Solarzellen zu diesen Reflexionsverlusten kommt, wird in jede 
Solarzelle eine Antireflexionsschicht eingebaut, um die Verluste möglichst klein zu 
halten. Diese Antireflexionsschichten werden auf die Wafer aufgebracht. Dabei 
werden die Reflexionsverluste beim Wafer allein von 40 % auf rund 5 % vermin-
dert. 

Die Reflexionsverluste von Solarmodulen können weiter vermindert werden, indem 
auch das Abdeckglas mit entsprechenden reflexionsmindernden Schichten bedampft 
wird.  

Werden antireflexbeschichtete Gläser genutzt, können die Verluste um weitere 3 
Prozent vermindert werden. Mit der Nanotechnologie haben sich hier große Mög-
lichkeiten ergeben, die Antireflexschicht des Solarglases sehr exakt zu texturieren, 
sodass immer weniger Verluste entstehen. 

Alle Antireflexschichten können dennoch die Reflexionsverluste nicht auf Null ver-
mindern. Deshalb wird zusätzlich die Oberfläche der Solarzellen texturiert. Durch 
die Texturierung erhält die Solarzelle eine andere Oberflächenstruktur, die es 
ermöglicht, dass mehr Photonen genutzt werden können. Die Kombination von 
diesen Methoden können die Reflexionsverluste auf unter 1 Prozent senken (Quelle: 
https://www.photovoltaik.org/wissen/reflexionsverluste).“ 
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Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südöstlich des Planungsraumes 
in der Ortslage Ihlenfeld in einem Abstand von etwa 216 m zum Geltungsbereich. 
Die Kreisstraße K 37 verläuft in einer Entfernung von 110 m östlich des geplanten 
Vorhabens. Die Bahnlinie Neubrandenburg – Friedland befindet sich nördlich in 15 
m Entfernung. Als weiterer Immissionsort wurde der Flugplatz Neubrandenburg – 
Trollenhagen untersucht. 

Im Ergebnis der durchgeführten Blendanalyse BAL-K084-21007-V20 vom 
24.04.2021, Ingenieurbüro JERA konnte festgestellt werden, dass keine Beeinträch-
tigungen des Bahn- und Straßenverkehrs, der Start- und Landebahn sowie des 
Towers des Flughafens möglich sind. Blendwirkungen des Wohnhauses Am Papen-
brook unterschreiten deutlich die in der LAI angegebenen Grenzwerte.  

Bei einem Neigungswinkel von 28 Grad können Blendwirkungen auf Piloten ausge-
schlossen werden. Wird dieser Neigungswinkel unterschritten, sind entsprechende 
technische Maßnahmen zu ergreifen, um unzumutbare Blendwirkungen zu vermei-
den. 

Betriebliche Lärmemissionen 

Im Nahbereich der Anlage können z. B. durch Wechselrichter und Kühleinrichtungen 
betriebsbedingte Lärmemissionen entstehen. Um ausreichenden Schallschutz zu 
gewährleisten, werden solche lärmrelevanten Anlagen mit einem Mindestabstand 
von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung errichtet. 

Betriebliche sonstige Immissionen 

Eine Beleuchtung des Anlagengeländes ist nicht vorgesehen. 

 

2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-
sche Vielfalt 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und 
Landschaft definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf 
Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt des Untersuchungsraumes haben 
können.  

Der Geltungsbereich ist derzeit durch großflächige, intensive landwirtschaftliche 
Nutzung geprägt. Die betroffene Eingriffsfläche selbst kann auf Grund der o. g. 
Vorbelastungen kaum als hochwertiger Lebensraum dienen.  
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Mit der Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen ist ein Totalverlust als Lebensraum nicht zu befürchten. Auf-
grund der bodenschonenden Gründungsvariante mittels Rammfundamenten, blei-
ben die wesentlichen Funktionen des Bodens erhalten. Mit der Errichtung der 
Modultische ist der Funktionsverlust der unmittelbar überbauten Grundstücksteile 
zu berücksichtigen und auszugleichen.  

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-
lung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen.  

Was den Funktionsverlust als Lebensraum für Tiere und Pflanzen angeht, wird die 
Eingriffsintensität allgemein als gering bewertet, denn das regelmäßige Bearbeiten 
mit schwerer Landmaschinentechnik, das Düngen und insbesondere der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln beschränken den Vegetationsbestand auf die entsprechenden 
Anbaukulturen des Landwirtes. 

Dennoch können die Flächen als potenzielles Bruthabitat für Vogelarten mit variab-
len Niststätten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Mit dem geplanten Baubeginn außerhalb der Brutperiode und der engen Abfolge der 
Ereignisse kommt es zu einer kontinuierlichen Beunruhigung im Bereich der Vorha-
benfläche.  

Das Vorhabenkonzept beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-
rung von Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung 
für den Arten- und Biotopschutz. Folgende Maßnahmen wurden in das gemeindliche 
Planungskonzept integriert: 

 Nicht bebaute Flächen sind durch Selbstbegrünung als naturnahe Wiese zu 
entwickeln. Die Mahd dieser Flächen ist unter Berücksichtigung avifaunisti-
scher Anforderungen und den speziellen Anforderungen von Offenlandbrütern 
nicht vor dem 15. Juli eines Jahres zulässig. Das Mähgut sollte zur Aushage-
rung entfernt. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzuläs-
sig. 

 Mindesthöhe 15 cm über Grund für Einzäunung (Durchschlupf für Kleinsäu-
ger)  

 Bauzeitenregelung zum Schutz europäischer Vogelarten, außerhalb der Brut-
zeit und den Aktivitätzeitraumes von Reptilien durchgeführt, d.h. die Bau-
phase muss im Zeitraum von Mitte September bis Anfang März des Folgejah-
res erfolgen 
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Auswirkungen während der Bauphase 

Unter Punkt 2.2.2 dieser Unterlage wurde dargestellt, dass die zu überbauenden 
Grundstücksteile von sehr geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
sind. Die angrenzenden hochwertigen Biotope werden nicht beansprucht. 

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von 
Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das gemeindliche Pla-
nungskonzept integriert: 

 Bauzeit außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der Fläche 
unmittelbar vor Baubeginn 

 Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Reptilien oder Aufstel-
len eines Reptilienschutzzaunes entlang der Bahnlinie 

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiege-
lung und Flächeninanspruchnahme sind deshalb auszuschließen. Die geplanten 
Einfriedungen der Vorhabenfläche sind mit ausreichend großen Öffnungen verse-
hen, um eine Barrierewirkung zu unterbinden. 

Für Nahrung suchende, überfliegende und rastende Vogelarten lässt sich im Zu-
sammenhang mit dem o.g. Vorhaben kein erhöhtes Gefährdungspotenzial ableiten. 
Der Geltungsbereich hat durch die anthropogene Vorprägung keine hervorgehobene 
Bedeutung als Rast- und Nahrungshabitat. Die angrenzenden Flächen können 
ausweichend während der Bauphase genutzt werden.  

Eine Beunruhigung der Fauna während der Bauphase ist nicht gänzlich auszuschlie-
ßen. Besonders betroffen sind hier Vögel. Bodenbrüter, wie die Feldlerche, errichten 
ihre Brutstätten in 15 – 25 cm hoher Vegetation. Hierzu werden auch die intensiv 
bewirtschafteten Ackerflächen genutzt. Gehölze werden im Plangebiet nicht besei-
tigt. Negative Auswirkungen lassen sich somit nur während der Errichtungsphase 
quantifizieren.  

Die temporären Unruhe- und Lärmeinflüsse sind vergleichbar mit dem Einfluss von 
Landmaschinen zur Bewirtschaftung der umliegenden Ackerflächen. Eine Nachhal-
tigkeit ist also nicht gegeben. 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden sollte der 
Beginn der geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode erfolgen. Sollte 
dies nicht möglich sein, hat unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung zu erfolgen.  

Somit lassen sich erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Boden- und 
Gehölzbrütern in der Bauphase bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten 
baulichen Anlagen unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 
nicht ableiten. 
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Gehölzschutz 

Gemäß § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie 
alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beein-
trächtigung führen können verboten.  

Geschützte Gehölzbestände sind, entsprechend der Planung, zu erhalten und vor 
jedweder Beeinträchtigung zu schützen. 

Der Schutzbereich eines Baumes umfasst den Kronentraufbereich zuzüglich allseitig 
1,5 m. 

Folgende Hinweise sind bei der Planung der Bebauung mit Solarmodulen zu beach-
ten: 

Alle im Zusammenhang mit der Baumaßnahme anfallenden Arbeiten haben außer-
halb des Wurzelbereiches (Kronentraufbereich zzgl. 1,50 m nach allen Seiten) von 
Bäumen bzw. im Bereich der geringsten Beeinträchtigung für die Bäume zu erfol-
gen. 

Die DIN 18920 ist bezüglich des Gehölzschutzes bei der Bauausführung maßgebend 
und einzuhalten. 

Bäume sind entsprechend durch Einzäunung bzw. Stammschutz (Bohlenummante-
lung) vor mechanischer Beschädigung durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonsti-
ge Bauvorgänge zu sichern. 

Die nachfolgend aufgeführten Beeinträchtigungen im Wurzelbereich der vorhande-
nen Bäume sind zu unterlassen: Bodenauf- und -abträge, Aufgrabungen, Boden-
verdichtungen, (auch zeitweise) Lagerung von Erdaushub und Materialien, Parken 
von Fahrzeugen und Abstellen von Baumaschinen, Einträge von Schadstoffen sowie 
sämtliche Maßnahmen der Baustelleneinrichtung. 

Wird bei den Bauarbeiten im oberirdischen Bauraum auf Astbereiche der Baumkro-
nen getroffen, sind eventuelle Verletzungen an Ästen grundsätzlich sofort fachge-
recht zu versorgen. Jegliches Abreißen bzw. Abbrechen von Ästen ist zu vermeiden. 
Die für die Herstellung der Baufreiheit ggf. notwendigen Schnittmaßnahmen im 
Fein- und Schwachastbereich sind auf das absolut notwendige Mindestmaß zu 
begrenzen und fachgerecht auszuführen. Die Bestimmungen der aktuellen ZTV-
Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege) sind einzuhalten. 

Durch den Vorhabenträger ist sicherzustellen, dass diese Aspekte von der bauaus-
führenden Firma beachtet werden. 
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Auswirkungen in der Betriebsphase 

Nach Abschluss der Bauarbeiten können sich die Flächen sukzessiv als artenreiche 
Gras- und Staudenflur entwickeln. Die intensiv genutzten Ackerflächen werden sich 
insbesondere im Bereich der Modulzwischenräume zu einem hochwertigen Lebens-
raum wandeln. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird sich dies positiv auf das Arten-
inventar und die Biodiversität am Standort auswirken.   

Vor allem für Wirbellose und viele kleine Wirbeltiere ist eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen zu erwarten. Dies erhöht folglich auch für zahlreiche weitere 
Arten das Nahrungsangebot. Die Grünlandbereiche können sich zu wichtigen Tritt-
steinbiotopen bzw. Rückzugsräume entwickeln.  

Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften durch Beschattung sind auf ehemals 
naturschutzfachlich weniger wertvollen Biotopen, wie Intensiväckern nicht zu 
erwarten. Die Tierarten, welche diese Flächen nach der Bauphase besiedeln, finden 
den aufgrund der Beschattungsverhältnisse strukturierten Lebensraum bereits so 
vor.  

Kleinsäuger 

Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass sie für Klein- und Mittelsäuger 
keine Barrierewirkung besteht.  

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-
nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 
15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs, Hase und 
Dachs) werden dadurch vermieden. 

Avifauna 

Bisher erfolgte Untersuchungen und Studien an Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
zeigen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume und Randbereiche von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen kön-
nen. Vor allem Singvögel aus benachbarten Gehölzbiotopen nutzen die Anlagenflä-
chen zur Nahrungsaufnahme. Im Winter gehören dazu auch die schneefreien Berei-
che unter den Modulen. Für Greifvögel weisen die extensiv genutzten Anlagenflä-
chen ein attraktives Angebot gegenüber der Umgebung auf. Von Singvögeln werden 
die Solarmodule bevorzugt als Ansitz- oder Singwarte genutzt. 

Studien zeigen auch, dass die Gefahr der Wahrnehmung von Solarmodulen als 
Wasserfläche nicht besteht.  

Als vorwiegend optisch orientierte Tiere mit gutem Sichtvermögen werden die für 
einen Menschen aus der Entfernung wie eine einheitlich erscheinende Wasserfläche 
wirkende Ansicht schon aus größerer Entfernung in einzelne Modulbestandteile 
aufgelöst.  
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Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere rastende und Nah-
rung suchende Vögel Freiflächen-Photovoltaikanlagen meiden und auf benachbarte 
Flächen ausweichen.  

Flugrichtungsänderung, die als Irritation- und Attraktionswirkung interpretiert 
werden könnten, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.1  

Widerspiegelungen von Habitatelementen, die Vögel zum horizontalen Anflug 
motivieren sind durch die Ausrichtung der Module zur Sonne kaum möglich. Ein 
erhöhtes Mortalitätsrisiko für Vögel ist somit auszuschließen.   

Kollisionsereignisse durch einzelnstehend hochragende Solarmodule sind ebenso 
auszuschließen, wie die Kollision wegen des Versuchs des „Durchfliegens“ aufgrund 
des Neigungswinkels der Module und der fehlenden Transparenz sicher auszuschlie-
ßen.2     

Blendwirkungen reduzieren sich aufgrund der modernsten technischen Ausstattung 
der Module. Die Umgebungshelligkeit wird lediglich um 3% überschritten. Lichtblit-
ze wie bei schnell bewegten Strukturen sind durch die nahezu unbewegten Module 
nicht zu erwarten. Aufgrund der Sonnenbewegung sind zudem für stationäre Be-
obachter (brütender Vogel) nur sehr kurze „Blendsituationen“ denkbar.  

Es liegen derzeit keine belastbaren Hinweise auf erhebliche Beeinträchtigungen von 
Tieren durch kurze Lichtreflexe vor. Diesen treten zumal auch in der Natur (Gewäs-
seroberflächen) regelmäßig auf. Damit sind Auswirkungen auf die Avifauna durch 
Lichtreflexe und Blendwirkungen nicht zu erwarten.3  

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm sind bei dem derzei-
tigen Stand der Technik von Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zu erwarten.  

Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist angesichts der vorliegenden europäi-
schen Rechtsprechung für das o. g. Vorhaben grundsätzlich nicht relevant.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 
Empfindlichkeiten der erfassten Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 
Verbotstatbestände des erheblichen Störens wildlebender Tiere oder die Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen. 

 

 
1 Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen des Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007 
2 Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, BfN-Skripten 247, Bundesamt für Naturschutz, 2009 
3 Urteil des Landgerichts Frankfurt/ Main vom 18.07.2007 (AZ: „/12 0 322/06) 
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2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Die Flächen des Vorhabenstandortes werden derzeit intensiv landwirtschaftlich 
bewirtschaftet. Die Module werden auf Rammfundamenten aufgeständert, sodass 
eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig wird. Zur Erschließung 
des Plangebietes wird ein teilversiegelter Weg in einem Umfang von etwa 2.750 m² 
errichtet.  

Der hier geplante Solarpark soll als Zwischennutzung auf einen Zeitraum von 
maximal 32 Jahren Betriebsdauer begrenzt werden.  

Bei der Festsetzungssystematik wurde im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB be-
rücksichtigt, dass nach der 32-jährigen Nutzungsdauer als sonstiges Sondergebiet 
eine Folgenutzung für die Landwirtschaft festgesetzt wird und der Rückbau der 
Solaranlage erfolgt.  

Das vorliegende Plangebiet umfasst eine Fläche nördlich entlang der Bahnlinie, die 
gerade aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastung sowie der günstigen Topo-
graphie gut für die umwelt- und ressourcenschonende Art der dezentralen Stromer-
zeugung geeignet ist.  

Hochwertige unbeeinträchtigte Flächen werden mit dem Vorhaben nicht in Anspruch 
genommen. Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Fläche erkennbar.  

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Es handelt es sich im Planungsraum überwiegend um Böden mit unterentwickelter 
Funktionsausprägung ohne besondere Bedeutung als Lebensraum für geschützte 
Pflanzen und Tiere. Diese Böden haben als Naturkörper und Lebensgrundlage für 
Menschen und Tiere insbesondere in ihren Funktionen als Lebensraum für Bodenor-
ganismen, als Standort für die natürliche Vegetation und Standort für Kulturpflan-
zen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer für Schadstoffe 
sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete Bedeutung. 

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr 
besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 
Schmieröle), insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser 
ansammeln kann. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren 
technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend 
zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfer-
nen.  
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Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 
Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen 
Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer 
durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu be-
sorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der 
Schaden sofort zu beseitigen.  
 
2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Gewässer erster Ordnung gemäß § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen werden durch 
das Vorhaben nicht berührt. Ebenso tangiert das Vorhaben keine Trinkwasser-
schutzzonen. Durch den Planungsraum verläuft ein Gewässer II. Ordnung als 
Rohrleitung (L109). Zum Graben sind beidseitig 10 m Abstand einzuhalten. Vor den 
Bauarbeiten ist der genaue Verlauf der Rohrleitung über eine Suchschachtung zu 
ermitteln.   

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bau-
phase die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 
Schmieröle) insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser an-
sammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren tech-
nisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu 
beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese 
potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 
umsichtigen Bauausführung belehrt. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere 
Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die eingelei-
teten Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen 
zu kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer flüssigkeitsun-
durchlässigen Auffangwanne errichtet.  
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Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer 
durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu be-
sorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der 
Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises (uWb) ist 
unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch 
das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffein-
trags in Boden-, Grund und Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauaus-
führung nicht zu erwarten. 

Befestigte Flächen sind soweit möglich in versickerungsfähiger Bauweise auszufüh-
ren. Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/ 
verschmutzt nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 

Das Niederschlagswasser wird trotz punktueller Versiegelungen und der Überdach-
ung mit Solarmodulen überwiegend vollständig und ungehindert im Boden versi-
ckern. Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt nicht.    

 

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errichtung der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. Gegenteilig wird mit Umsetzung 
der Planung den Vorgaben des allgemeinen Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 
BauGB entsprochen. Somit trägt dieses Vorhaben zu einer Reduzierung der Treib-
hausgase bei.   

Während der Bauzeit ist- aufgrund des notwendigen Einsatzes von LKWs und 
anderen Baumaschinen - mit einer erhöhten Luftschadstoffbelastung im an das 
Baugebiet und die Baustellenzufahrten angrenzenden Bereich zu rechnen. Diese 
Beeinträchtigung wirkt jedoch nur temporär und wird somit als nicht erhebliche 
Beeinträchtigung eingestuft. Nach Abschluss der Beräumung der Fläche finden 
keine Transporte zur bzw. von der Vorhabenfläche mehr statt.  

 

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Durch die Baustelleneinrichtungen selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten, da diese nur vorübergehend wirken und nach Fertigstellung des 
geplanten Vorhabens zurückgebaut werden. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind landschaftsfremde Objekte. Auf Grund ihrer 
Größe, ihrer Uniformität, der Gestaltung und der Materialverwendung führen sie zu 
einer Veränderung des Landschaftsbildes.  

Es ist eine Sichtbarkeit von Anlagenbestandteilen überwiegend zur offenen Land-
schaft hauptsächlich mit zunehmender Entfernung bzw. in der unmittelbaren Nähe 
zur Anlage zu erwarten. 
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Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt quantifizierbar. Der 
Planungsraum ist bereits geprägt durch die Kreisstraße sowie die Gleisanlage. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplanten Module ist 
auf Grund der bestehenden Vorbelastungen sowie der vorhandenen Eingrünungen 
im Norden, Osten und Westen vorliegend nicht zu erwarten.  

 

2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung 

Schutzgebiete werden durch die vorliegende Planung und die umliegenden Flächen 
nicht berührt. Somit sind negative Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgeschlossen. 

 
2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkmale. Es sind allerdings 
Bodendenkmale bekannt. 

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten mit Eingriffstiefen über 45 cm muss die fachge-
rechte Bergung und Dokumentation, der gekennzeichneten Bodendenkmale oder 
deren Teilfläche sichergestellt werden. 

Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation 
des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege spätestens 14 
Tage vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Vorliegend sind im Bereich der Bodendenkmäler keine Erdarbeiten mit einer Ein-
griffstiefe über 45 cm vorgesehen. Beeinträchtigungen oder Beseitigungen sind 
somit nicht zu befürchten.  

Für den Fall, dass durch die Bauarbeiten/ Erdarbeiten in die o. g. Bodendenkmale 
eingegriffen werden muss, ist eine Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehör-
de gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V erforderlich. Der Antrag auf denkmalrechtliche 
Genehmigung ist bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises einzu-
reichen. 

Ist jedoch für die vorgesehenen Maßnahmen eine Genehmigung/ Erlaubnis/ Zulas-
sung/ Zustimmung oder Planfeststellung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
erforderlich, so wird dadurch die denkmalrechtliche Genehmigung ersetzt (§ 7 Abs. 
6 DSchG M-V). In diesen Fällen ist der Antrag ist bei der zuständigen Behörde 
einzureichen. Diese Behörde beteiligt dann die Denkmalbehörden. 
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2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang 
I genannten Mengenschwellen überschreiten, sind beim Bau und Betrieb des Solar-
parks nicht vorhanden. Der Solarpark unterliegt somit nicht den Anforderungen der 
Störfallverordnung. Es handelt sich um keinen Störfallbetrieb und auch im Umfeld 
sind keine Störfallbetriebe, sodass Wechselwirkungen nicht auftreten können. Die 
Gefahr von schweren Unfällen ist nicht gegeben. Eine erhebliche Gefahr des Austre-
tens wassergefährdender Stoffe besteht mit dem geplanten Vorhaben nicht.  

Die Transformatorenstationen weisen alle, nach Wasserhaushaltsgesetz erforderli-
che Zertifikate auf. Erheblichen Beeinträchtigungen durch Betriebsstörungen und 
Leckagen können demnach weitgehend ausgeschlossen werden. Strom kann nicht 
unkontrolliert entweichen. 

 

2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
des Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens 
das Plangebiet als intensiv landwirtschaftlich genutztes Ackerland bestehen bleibt.  

Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Natur-
haushalts am geplanten Anlagenstandort keinen wesentlichen Veränderungen 
unterliegen. 

 

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen 
des geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutz-
gütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
Das geplante sonstige Sondergebiet ist anthropogen überprägt und unterliegt 
einem geringen Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung der beschriebenen Vermei-
dungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen vorhersehbar.  
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Seite 83 von 133



S e i t e  | 30 
 

  

Bearbeitungsstand: August 2021                    vorhabenbezogener Bebauungsplan  
            “Solarpark am Bahndamm  

nordwestlich von Ihlenfeld“ 
der Gemeinde Neuenkirchen 

  

Umweltbericht 
 

Schutzgut Fläche 

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage ist lediglich als Zwischennutzung vorgesehen. 
Als Folgenutzung ist eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Während der 
Betriebsphase werden die Modulzwischenflächen der Selbstbegrünung überlassen. 
Vollversiegelungen sind mit dem geplanten Vorhaben nicht notwendig.  

Schutzgut Boden 

Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentli-
che Veränderung des Bodens führt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was 
nachfolgend zu einer Änderung des Lebensraums von Tieren führt. Allerdings ist 
aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die Beeinträchtigung von 
Lebensräumen mit Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auszuschließen.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Klima und Luft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Nähe zur Kreisstraße und Gleisanlage erzeugt eine gewisse Vorbelastung des 
gewählten Standortes. Negative Beeinflussungen anderer diskutierter Standorte 
konnten so vermieden werden. 

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der 
Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versor-
gungsnetz eingespeist werden.  
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2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen  

Brutvögel 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, sollte der 
Beginn der geplanten Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode, im Zeitraum vom 
01. August bis Ende Februar, erfolgen. Ist dies nicht möglich und soll ein Baubeginn 
während der Brutperiode erfolgen, muss eine vorherige Begehung erfolgen. Eine 
erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Bodenbrütern in der Bauphase 
lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten baulichen Anlagen unter 
der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht ableiten.  

Kleinsäuger 

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage muss aus versicherungstechnischen Gründen 
eingezäunt werden. Die Einfriedung der Anlage soll so gestaltet werden, dass für 
Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht.  

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-
nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 
15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs, Hase, Igel und 
Dachs) werden dadurch vermieden.  

Reptilien 

Aufgrund der Nähe des Geltungsbereichs zur Gleisanlage ist das sporadische Auftre-
ten von Reptilien, wie der Zauneidechse nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund 
sollte die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes dieser Tiere erfolgen. Ist dies 
nicht möglich, ist während der Bauarbeiten entlang der Gleisanlage ein fachgerecht 
installierter Reptilienschutzzaun aufzustellen, um das Einwandern der Tiere zu 
verhindern. Dieser ist zwischen November und Ende Februar vor Baubeginn fertig-
zustellen. 

Ausgleichsmaßnahmen 

Verbleibende Folgen des Eingriffs auf die Funktionen des Natur- und Landschafts-
haushalts werden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans funktions-
gleich durch die Umwandlung von einer Ackerfläche in eine extensive Mähwiese , 
die Anpflanzung von Einzelbäumen (extern) sowie die Anlage von Feldgehölzen 
ausgeglichen. 
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 
Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-
tativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umwelt-
prüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen 
Fachbehörden ermittelt.    

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Neuenkirchen die erheblichen Um-
weltauswirkungen, um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwa-
chungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der 
Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisie-
rung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen. 

Die Gemeinde Neuenkirchen plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Reali-
sierung des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger 
deutlichen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen 
bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Die 
Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. Alle mit dem 
Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Vorha-
benträger zu tragen. 

 

3.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde eine 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Untersuchungsraum durchgeführt.  

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prüfen, ob sich die 
vorhersehbaren Wirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit entsprechen-
den Empfindlichkeiten überlagern.  

Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsrau-
mes ist es auszuschließen, dass die ökologische Funktion des vom geplanten Vor-
haben betroffenen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrem räumli-
chen Zusammenhang zerstört wird.  
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Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 
Empfindlichkeiten streng geschützter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 
Verbotstatbestände des erheblichen Störens wild lebender Tiere oder die Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen, sofern die Vermeidungsmaß-
nahmen eingehalten werden. 

Der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien aus Solarenergie am geplanten Standort stehen nach derzeitigem    
Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.  
 
 
4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die 
Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter 
aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich 
oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Der beschriebene Bauablauf lässt keine nachteiligen und nachhaltigen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter vermuten.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beein-
trächtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchti-
gung weiterer besonders oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. 

Während der Betriebsphase sind vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im 
Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen 
Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissi-
onsgrenzwerte führen könnten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-
nen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen 
der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 
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5. Anhang 

Anhang 01 Biotoptypenkartierung  

Anhang 02 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Anhang 03 Blendanalyse, BAL-K084-21007-V20, Ingenieurbüro JERA 
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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark am 
Bahndamm nordwestlich von Ihlenfeld“ wurde am 30.06.2020 durch die Gemein-
devertretung der Gemeinde Neuenkirchen gefasst.  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelten nicht als privilegierte Vorhaben im Sinne 
von § 35 BauGB. Entsprechend fordern die gesetzlichen Regelungen die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans, da regelmäßig anzunehmen ist, dass Photovoltaik-
Freiflächenanlagen auch als sonstiges Vorhaben im Außenbereich unzulässig wä-
ren und die Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht gänzlich auszuschließen 
ist. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-
schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 
BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zu-
lässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen des 
Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren Aus-
wirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-
schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-
haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Vorhabenstandort befindet sich etwa 250 m nordwestlich der Ortslage Ihlen-
feld und umfasst einen 110 Meter breiten Streifen unmittelbar südlich der Bahnlinie 
Neubrandenburg - Friedland im Bereich von intensiv genutztem Acker. 

Erschlossen wird der geplante Solarpark ausgehend der Kreisstraße K73 über eine 
herzustellende Zufahrt. Die Kreisstraße befindet sich östlich des Planungsraums. 
Entlang der der Kreisstraße führt ein Radweg.  

Die Bahntrasse ist vom Planungsraum durch eine Feldhecke mit Überhältern ge-
trennt. Zentral innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich ein Einzelbaum. 

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 
Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 
(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich 
nicht vorhanden. 

Die nächstgelegenen Natura2000 Gebiete befinden sich westlich in einer Entfer-
nung von über 4 km.  
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Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung da-
her der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors 
von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Auswirkungen über die-
sen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges nicht 
ableitbar.  

 

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-
chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz ge-
mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende The-
menkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichtigen 
bzw. zu untersuchen: 

 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 
insbesondere Brutvögel 

 die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-
mäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

 die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

 deren maximale Wirkreichweiten 

 die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungs-
raumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 
Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 
mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben 
oder verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in 
naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-
tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 
Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 
Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 
Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann auf-
grund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 

Gegenwärtig kann davon ausgegangen werden, dass Großsäuger den Untersu-
chungsraum nicht bevorzugt als Nahrungshabitat nutzen, da es sich um intensiv 
genutzte Ackerflächen handelt und der menschliche Einfluss als hoch einzuschät-
zen ist. 

Säugetiere 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 
und des Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht inner-
halb des Untersuchungsraums. Für Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter 
(Lutra lutra) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Gewässer 
sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Lebensräume der beiden Arten 
werden von dem geplanten Vorhaben somit nicht berührt.  

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter Un-
tersuchungsbedarf. Winterquartiere, wie Keller, Höhlen, Gewölbe mit einer hohen 
Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad be-
finden sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Natürliche Sommerquartiere der 
europäischen Fledermäuse sind enge Ritzen sowie Hohlräume. Dabei bevorzugen 
einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen oder Stammrisse. 
Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Höhlen.  

Teilweise werden auch aufgelassene Gebäude besiedelt. Die Tagesquartiere wer-
den von April bis August genutzt.  
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Da sich im Geltungsbereich keine geeigneten Sommerquartiere wie Gebäude oder 
Altbäume befinden bzw. beseitigt werden, kann eine Betroffenheit von Fledermäu-
sen ausgeschlossen werden. Der Vorhabenstandort kann weiterhin als Jagdhabitat 
genutzt werden. 

Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ 
Schlingnatter (Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys or-
bicularis) streng geschützt.  

Lebensräume der europäischen Sumpfschildkröte befinden sich nicht innerhalb des 
Untersuchungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewässer mit gutem Wasserpflanzen-
bestand und schlammigen Grund.  

Auch für die Schlingnatter und Zauneidechse sind keine Vorkommen bekannt. Vor-
zugslebensräume der Glatt-/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekennzeich-
net durch einen Wechsel von vegetationslosen Flächen mit unterschiedlich dichter 
und hoher Vegetation und insgesamt einer gut ausgebildeten Krautschicht. Typi-
sche Lebensräume sind somit strukturreiche Heiden, Moore, Magerstandorte und 
lichte Wälder. 

Der Geltungsbereich unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung und bietet somit kaum Potential als Lebensraum dieser Art. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle Repti-
lien, über das Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf 
strukturreiche Habitate, mit Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, Ve-
getation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. angewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, 
Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegrän-
der), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und 
Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drai-
niertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, spär-
lich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie 
Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Innerhalb des Geltungsbereiches sind solche Vorzugslebensräume sowie potenzi-
elle Winterquartiere der Zauneidechse nicht vorhanden. Ein Vorkommen dieser Art 
ist jedoch im Bereich der Gleisanlage möglich. Somit ist auch ein sporadisches 
Auftreten im Geltungsbereich nicht ausgeschlossen.  

Aus diesem Grund muss eine Betroffenheit näher untersucht werden. 
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Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 
angewiesen.  

Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen 
und Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, lose Böden 
wie z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden und Binnendünen. 
Das Vorkommen dieser Arten im Planungsraum ist somit sehr unwahrscheinlich. 

Lebensräume und potentielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bom-
bina), Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechsel-
kröte (Bufo viridis), Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana ar-
valis) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte 
Stillgewässer mit einer offenen Wasserfläche und einem reich strukturierter Ge-
wässerboden.  

Diese Lebensräume sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. Eine Be-
troffenheit von Amphibien kann somit ausgeschlossen werden. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und se-
miaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-
cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-
schließen.  

Das Vorkommen und die Betroffenheit streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind 
im Untersuchungsraum nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand 
(Dytiscus latissimus) und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bi-
lineatus) sind nährstoffarme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die 
Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind nicht vor-
handen bzw. werden nicht überplant.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 
Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 
präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-
moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebenräume der genannten streng geschützten Käferarten werden 
durch die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorha-
ben kann somit ausgeschlossen werden. 
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Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 
Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-
serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese Le-
bensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vorhanden.  

Die Fläche unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung 
und Düngung. Das Vorkommen geeigneter Futterpflanzen der Arten kann demnach 
ausgeschlossen werden. Somit ist eine Beeinträchtigung durch das geplante Vor-
haben nicht zu erwarten. 

Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke (Bryo-
demella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese Art der Ord-
nung Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbewohner, welcher auf 
wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärlicher Vegetation lebt.  

Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands bekannt. 
Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden euro-
päischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Da im Geltungsbereich keine Gewässer vorhanden sind, kann eine Betroffenheit 
von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z. B. Eisvogel (Alcedo at-
this), Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Botaurus stellaris), Tüpfelsumpfhuhn 
(Porzana porzana) ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Be-
rücksichtigung der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europäi-
scher Brutvogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche 
sowie Brutvogelarten der Gehölze beschränkt werden. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern, wie beispielsweise Grauammer (Emberizia 
calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braunkehl-
chen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex 
crex) ist im Untersuchungsraum möglich. Im Bereich der geplanten Baufelder ist 
das Vorkommen jedoch als unwahrscheinlich anzusehen. Diese Bereiche unterlie-
gen einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bearbeitung, Düngung und Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln und sind somit nur suboptimal als Brutplatz geeignet.  

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Hecken-
braunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Tro-
glodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba 
palumbus) und Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in den an-
grenzenden Gehölzen kann angenommen werden.  
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Für diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der 
Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im Un-
tersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für o.g. Gehölz- 
und Offenlandbrüter sowie Reptilien.  
 
 
2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 
die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besichti-
gung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche 
Wert der Vorhabenfläche gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm auf-
grund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montageperso-
nal zu rechnen.  

Zur optimierten Exposition und Aufständerung der Module/Funktionseinheiten 
werden standardisierte, feste Gestelle eingesetzt, welche in den unbefestigten Un-
tergrund gerammt werden. Für das Rammen der Trägergestelle in den Boden wer-
den ca. zwei Wochen benötigt. Etwa drei Wochen wird die Montage der Module 
beanspruchen. Weitere zwei Wochen sind für die Verkabelung der einzelnen Mo-
dule eingeplant. Die Arbeiten können teilweise parallel durchgeführt werden, so-
dass die für Bauarbeiten ca. einen Monat betragen. Sind die Bauarbeiten abge-
schlossen, wird der Vorhabenstandort nur noch im Fall von Wartungsarbeiten be-
fahren. Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem han-
delsüblichen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen 
zwischen zwei bis drei Metern. 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-
ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich intensiv 
genutzte Ackerflächen in Anspruch.  

Im Sinne des Biotopverbundes werden Öffnungen in Bodennähe von mindestens 
10 x 20 cm Größe im Höchstabstand von 15 m der Durchschlupf von Kleinsäugern 
durch die vorgesehene Einfriedung gewährleistet. Beeinträchtigungen aufgrund 
von Barrierewirkungen werden dadurch vermieden. 
  

Seite 97 von 133



S e i t e  | 9    

 

Bearbeitungsstand: August 2021                                                 vorhabenbezogener Bebauungsplan 
  „Solarpark am Bahndamm  
nordwestlich von Ihlenfeld“ 

der Gemeinde Neuenkirchen 
  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 
 

 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-
chen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur an-
satzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschrei-
tungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder Eu-
trophierung gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  
 
 
3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vor-
habens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt wer-
den, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des 
Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen. 

Die vorliegende Planung nimmt ausschließlich derzeit intensiv genutzte Ackerflä-
chen in Anspruch. Aufgrund der regelmäßigen Bodenbearbeitung, Düngung und 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist das Vorkommen von Pflanzen des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie unwahrscheinlich. 

 

3.1.2 Tierarten 

§ 42 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist vorsorglich von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn 
der Bau der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanla-
gen voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führt.  

Dabei ist ein allgemeines Kollisionsrisiko durch zufälliges Hineinfliegen/ -laufen von 
geschützten Tieren in die baulichen Anlagen bzw. beim Queren von Verkehrswegen 
grundsätzlich nicht als Verbotsverletzung anzusehen.  

Sobald jedoch Bedingungen geschaffen werden, die punktuell ein besonderes Tö-
tungsrisiko nach sich ziehen, dass deutlich über das allgemeine Lebensrisiko hin-
ausgeht, ist der Verbotstatbestand verletzt.  

Allgemein besteht bei eingezäunten Freiflächen-Photovoltaikanlagen ein solches 
Risiko nicht.  
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Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 
den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-
lungsformen einer Art getötet werden. Als Entwicklungsformen sind alle Lebens-
stadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung beitragen können, so z.B. le-
bensfähige Eier etc.  
 
§ 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanz-ungs-
, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot). 

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der Ab-
zug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen führen 
und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder 
Wanderung gefährden. Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berücksichti-
gen. Somit sind Störungen nur während der Bauphase relevant.   

Maßgebend ist dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert (Erheblichkeitsschwelle). Unter einer lokalen Population werden 
alle Individuen einer Art verstanden, die eine Fortpflanzungs- und Überlebensge-
meinschaft bilden und einen zusammenhängenden, abgrenzbaren Raum gemein-
samen bewohnen. Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der 
Bestand einer lokalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern kann.  

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in der 
Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der 
Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt.  

 

§ 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstö-
rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Arten 
aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Begriffs-
definition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle Bereiche, 
die potenziell diese Funktionen erfüllen können. Damit beinhaltet das Zerstörungs-
verbot auch Brutplätze, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederbesetzt werden. 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-
tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 
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Prüfung der Betroffenheit von Reptilien 

Lebensräume von Reptilien werden für das Vorhaben nicht in Anspruch genom-
men. Das kurzzeitige Einwandern in den Geltungsbereich des Bebauungsplans zur 
Nahrungssuche, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Winterquartiere be-
finden sich allerdings nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Wenn die Bauzeit au-
ßerhalb des Aktivitätszeitraumes der Reptilien stattfinden, sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit innerhalb dieser Zeiträume 
stattfinden, ist ein Folienschutzzaun entlang der Bahntrasse aufzustellen, der das 
Einwandern der Tiere in das Baufeld verhindert.  

 
Artengruppe:  Reptilien (Reptilia) 

Insbesondere der Zauneidechse (Lacerta agilis)  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Heiden, 
Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflächen 
und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 

Vorkommen: 

- in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte 

Gefährdungsursachen: 

- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

   nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Das Vorkommen der Zauneidechse im Bereich der Gleisanlage ist potenziell möglich. Der Geltungsbereich ist als Lebensraum 
tendenziell ungeeignet. Eine zeitweise Frequentierung ist jedoch möglich. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender Bezugsgrößen nicht 
vorgenommen werden. 

Habitatqualität: im Bereich der Gleisanlage gut, im Geltungsbereich suboptimal 

Beeinträchtigungen: Flächenverlust durch Beseitigung von Ökotonen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten 

 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

Die Bauzeit findet außerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechsen statt. Geeignete Winterquartiere befinden sich nicht 
innerhalb des Baufeldes. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist entlang der Gleisanlage Folienschutzzäune aufzustellen, um 
ein Einwandern der Tiere in das Baufeld zu verhindern.  
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
  

       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Da die Bauzeit außerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechsen geplant ist und sich im Geltungsbereich keine geeigneten 
Winterquartiere der Art befinden, ist ein Tötungs- und Verletzungsrisiko der Tiere nicht gegeben. Sollte sich die Bauzeit ver-
schieben, ist entlang der Gleisanlage ein Folienschutzzaun zu installieren, welcher ein Einwandern der Zauneidechsen in das 
Baufeld verhindert. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit außerhalb des Aktivitätzeitraumes schließt eine Störung der Zauneidechsen während der Fortpflanzungszeit aus. 
Da sich im Geltungsbereich auch keine geeigneten Winterquartiere befinden, kann ebenfalls eine Störung während der Über-
winterungszeit ausgeschlossen werden. Sollte die Bauzeit innerhalb des Aktivitätszeitraumes der Zauneidechse stattfinden, 
sind entlang der Gleisanlage fachgerecht installierte Folienschutzzäune aufzustellen, die ein Einwandern unterbinden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorzugslebensräume der Zauneidechse. Winterquartiere sind ebenfalls nicht im Pla-
nungsraum vorhanden. Somit sind mit der Errichtung des Solarparks keine Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 
der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende 
Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Ar-
tikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vo-
gelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-
ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 
werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 
(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-
gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-
schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 
Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-
chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 
Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell festzu-
halten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist.  

Es ist grundsätzlich mit einem störungsunempfindlichen Artenspektrum der Ge-
hölz- und Bodenbrüter zu rechnen, da sich in unmittelbarer Nähe die Bahnstrecke 
und die Kreisstraße befinden. Bruthabitate der Gehölzbrüter befinden sich aus-
schließlich außerhalb der Eingriffsfläche. Trotzdem könnte während der Bauphase 
eine Störung dieser denkbar sein. Aus diesem Grund ist die Bauzeit außerhalb der 
Brutperiode geplant. Ist dies nicht möglich und soll ein Baubeginn während der 
Brutperiode erfolgen, muss eine vorherige Begehung erfolgen. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 
geplanten Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tö-
tung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 
den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-
lungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-
erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

Seite 102 von 133



S e i t e  | 14    

 

Bearbeitungsstand: August 2021                                                 vorhabenbezogener Bebauungsplan 
  „Solarpark am Bahndamm  
nordwestlich von Ihlenfeld“ 

der Gemeinde Neuenkirchen 
  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 
 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-
tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flächen-
inanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen Niststät-
ten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 
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Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe: Gehölzbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Syl-
via borin), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palum-
bus) und Amsel (Turdus merula) 
 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze  
- jährlich neuer Nestbau 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
- Ernährung: Insekten, Spinnen, seltener Weichtiere 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Planungsraum befinden sich geeignete Habitate wie Bäume und Sträucher.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit, die Bauzeit wird etwa einen Monat betragen 

  oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- keine Gehölzbeseitigungen notwendig 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können durch eine Bauzeitenregelung vollständig vermieden wer-

den.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errichtungs-

phase ist außerhalb der Brutperiode geplant. Sollte dies nicht möglich sein, hat vor Baubeginn eine Begehung zu erfolgen. Die 

Bauzeit wird etwa einen Monat betragen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Innerhalb des Eingriffsbaufeldes sind keine geeigneten Bruthabitate 

vorhanden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Grauammer (Emberizia calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arven-
sis), Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex crex)  
 
 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der offenen Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum befinden sich potenzielle Flächen für Bodenbrüter. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung der 
Ackerflächen handelt es sich jedoch um unterentwickelte Lebensräume. Es findet eine regelmäßige Düngung, Befahrung und 
der Einsatz von Pestiziden statt. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 
sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Die Errichtung des Solar-

parks erfolgt außerhalb der Brutzeiten. Sollte sich der Baubeginn verschieben, ist unmittelbar vorher eine Kartierung der Flä-

che durchzuführen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereit um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errichtungs-

phase findet außerhalb der Brutperiode statt. Die Bauzeit wird ca. einen Monat betragen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 
Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-
dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Innerhalb des Geltungsbereichs werden extensive Grünlandflächen 

geschaffen, die als hochwertiges Bruthabitat für Bodenbrüter anzusehen sind. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung ist sind bereits anthropogen vorbelastete Standorte vorgesehen. 
Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-
schutz werden nicht beansprucht.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 
die Bauzeit außerhalb der Brutperiode im Zeitraum vom 01. August bis Ende Feb-
ruar statt, oder es wird unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Gehölz- und Bodenbrütern 
in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten bauli-
chen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 
nicht ableiten. 

Die Einfriedung der Anlage soll im Sinne des Biotopverbundes darüber hinaus so 
gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht. 
Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-
nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand 
von 15 m gewährleistet.  

Bei der Durchführung der Bauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis zum 30. 
September eines Kalenderjahres ist bahnseitig ein Reptilienschutzzaun zu errich-
ten, welcher ein Eindringen von Zauneidechsen wirkungsvoll verhindert. Dieser 
Zaun ist im Rahmen einer ökologischen Bauüberwachung errichten zu lassen. Die 
Funktionsfähigkeit dieses Zaunes ist während des gesamten Bauzeitraumes sicher 
zu stellen. 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht erfor-
derlich. 
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Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 
 

 

5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines 
Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewer-
tung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden 
Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden Fall wurde 
entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein drohender Verstoß 
gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzulässigkeit 
der im Bereich von intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen geplanten Photovol-
taikanlage führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-
tiere, Amphibien, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere und Ge-
fäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 
ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Gehölz- und Bodenbrü-
ter sowie Reptilien. Es konnte gutachterlich festgestellt werden, dass unter Einhal-
tung der Maßnahme kein Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar ist. 

Der Planungsraum ist stark anthropogen geprägt. Für die Artenzusammensetzung 
und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des Vorhabens keine relevan-
ten Änderungen ergeben. Die ökologische Funktion des Planungsraumes bleibt auf-
grund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammen-
hang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
nördlich der Ortslage Ihlenfeld sind mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben 
des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug 
auf die untersuchten Arten können unter Einhaltung der vorgesehenen Maß-
nahmen ausgeschlossen werden. 
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1. Beauftragung 
 

 
Abbildung 1: Satellitenbild mit eingebettetem Modulbelegungsplan des Anlagenstandortes 

[Quelle: GoogleEarth, Modulbelegungsplan vom Kunden zur Verfügung gestellt] 

 

 

 

Auftraggeber: 
BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH 

Auftragsdatum: 16.04.2021 

Anlagentyp: Freilandanlage 

Standort: Ihlenfeld (53°36' nördliche Breite; 13°20‘ östliche Länge;67 m ü. NN.) 

Tabelle 1: Beauftragung 

 

Dem Auftragnehmer standen die erforderlichen Unterlagen in Form des 

Modulbelegungsplanes vom geplanten Standort zur Verfügung.  

Zur Beurteilung der Blendwirkung als Immission bezieht sich dieses Gutachten auf die LAI 

(Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen, vom 

13.09.2012).   
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2. Grundlagen 
 

a. Begriffsbestimmung Blendung 
 

Bei der Blendung durch Lichtquellen wird zwischen der physiologischen und 

psychologischen Blendung unterschieden. Während die physiologische Blendung, die die 

Minderung des Sehvermögens durch Streulicht im Glaskörper des Auges beschreibt, bei 

den üblichen Immissionssituationen nicht auftritt, werden die Anwohner häufig durch die 

psychologische Blendung belästigt. Das ist selbst dann so, wenn sich die Lichtquelle in 

größerer Entfernung befindet, so dass sie im Wohnbereich keine nennenswerte 

Aufhellung erzeugt. Die Belästigung entsteht durch die ständige und ungewollte 

Ablenkung der Blickrichtung zur Lichtquelle hin, die bei einem großen Unterschied der 

Leuchtdichte der Lichtquelle zur Umgebungsleuchtdichte die ständige Adaptation des 

Auges auslöst [Quelle: Lichtleitlinie des Landes Brandenburg vom 16.April 2014].  

Im Zuge eines Blendgutachtens muss daher zwischen der physiologischen und der 

psychologischen Blendung unterschieden werden. Die physiologische Blendung wird in 

diesem Gutachten als Beeinträchtigung eines Betrachters bezeichnet und für 

verkehrstechnisch relevante Immissionsorte wie Straßen oder Bahnlinien verifiziert. Diese 

Betrachtung liegt außerhalb des Geltungsbereiches der Lichtleitlinie, da 

verkehrstechnisch relevante Immissionsorte nicht zu besonders schützenswerten 

Räumen zählen. Die Berechnungsmethode stützt sich daher auf den Bereich der 

physikalischen Lichttechnik und betrachtet die Absolutblendung. In der Lichttechnik wird 

allerdings die Physiognomie des menschlichen Auges nicht berücksichtigt, welche die 

Adaption des Auges an die vorherrschende Umgebungsleuchtdichte beschreibt. Hierzu 

findet in diesem Gutachten eine Beurteilung statt, die den Sonnenstand im Vergleich zum 

Emmissionsort der Reflektion betrachtet. 

Die psychologische Blendung wird in diesem Gutachten als Belästigung bezeichnet und 

nach der Lichtleitlinie LAI (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 

Lichtimmissionen, vom 13.09.2012) berechnet.   
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b. Physikalische Grundlagen 
 

Die physikalischen Grundlagen einer Blendung liegen in der Optik. Die Ursache ist die 

Reflektion von Strahlung an einer glatten Oberfläche. Die Oberfläche eines PV-Moduls 

besteht aus gehärtetem Glas, dies ist eine glatte Oberfläche welche eine Reflektion von 

einfallender Strahlung verursacht. 

Das Reflexionsgesetz besagt, dass der Ausfallswinkel (auch Reflexionswinkel) genau so 

groß wie der Einfallswinkel ist, α = β, und beide mit dem Lot in einer Ebene, 

der Einfallsebene, liegen. 

 
Abbildung 2: Prinzip Reflexionsgesetz  

[Quelle: Tim Hellwig, Wikipedia] 

 

 
Abbildung 3: schematische Darstellung - Sonne hinter Modulebene (21.05.; 05:00Uhr)[Quelle:PVSyst] 
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Abbildung 4: schematische Darstellung: Sonne trifft auf Moduloberfläche, ist aber in Draufsicht hinter 

Modul (21.06.; 05:30Uhr)[Quelle: PVSyst] 

 
Abbildung 5: schematische Darstellung Sonne trifft von vorn auf Modul (21.06.; 08:00Uhr)[Quelle: 

PVSyst] 

 

Abbildung 3 bis Abbildung 5 verdeutlicht den Sonneneinfall auf die Modulfläche. In 

Situationen wie Abbildung 3 ist keine Blendung möglich, da die Sonne hinter der 

Modulebene ist und somit die Module kein Sonnenlicht reflektieren können. Abbildung 5 

zeigt die Situation, in der die Sonne von vorn auf das Modul scheint – der Einfallswinkel 

auf das Modul ist dann so groß, dass Reflektionen nur in sehr großer Höhe auf einen 

Betrachter fallen können. (Beispiel: am 21.12. zur Mittagszeit müsste ein Betrachter 5m 

nördlich eines Module aus 5 m Höhe auf das Modul schauen, um das Spiegelbild der 

Sonne zu sehen). Im Regelfall kommt es bei Sonnenstandsituationen wie in Abbildung 4 

zur Blendung beim Betrachter, also bei Sonnenazimut < -90° und >90°. Diese Situationen 

treten vom 20.März bis 23.Semptember ein (vgl. Abbildung 7: Sonnenlaufbahn am 

Anlagenstandort). 
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c. Berechnung der Lichttechnik 
 

Anwendungsbereich bei verkehrstechnisch relevanten Immissionsorten. Eine Berechnung 

der resultierenden Leuchtdichte des Solarmoduls auf einen Betrachter ist wie folgt 

möglich: 

Leuchtdichte der Sonne – zwischen Sonne am Horizont und Mittagssonne 

 

6 � 10�� ��
	
� � 
� � 1,5 � 10�� ��

	
� 
 

 Minimaler Abstand Modul zu Betrachter bei möglicher Blendung  

 

� �	� 
 

Üblicher Weise wird ein Sonnenhöchststand zwischen 60° und 63° erreicht. Eine 

Reflexion auf einen Betrachter ist je nach Ausrichtung des Solarmoduls und Lage zum 

Betrachter meist bis maximal 25° Sonnenhöhe möglich. Somit wird die max. Leuchtdichte 

der Sonne zum Zeitpunkt der Blendung auf den Mittelwert zwischen Leuchtdichte der 

Sonne am Horizont und der Mittagssonne gesetzt (für abweichende Ausgangssituationen 

wird dieser Wert entsprechend angepasst) und resultiert zu: 

 


� � 7,5 � 10�� ��
	
� 

 

Nach Abbildung 6: Reflexion von Solarmodulen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel solarer 

Einstrahlung / [Quelle: Deutsche Flugsicherung (DFS): Aeronautical Information 

Publication - Luftfahrthandbuch AIP VFR] resultiert für die Oberfläche des Solarmoduls 

eine Reflexionsrate von 7 %. Die abstrahlende Lichtstärke des Moduls folgt dann zu: 

 

�� � 52,5 � 10����� �  5,3 � 10����� 
 

Durch die Antireflexbeschichtung des Moduls tritt keine optimal spiegelnde Reflexion auf, 

sondern eine diffuse. Diese diffuse Reflexion wird auch Lambertreflexion genannt. Die 

Blendquelle erscheint also als Lambertstrahler. Aus dieser Annahme folgt: 

Die Leuchtdichte des Moduls beim Betrachter am minimal entfernten Punkt von 

Betrachter zu Modul folgt zu: 
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� �  ��
� � ��

2��² � 5,3 � 10�

6,3 � �²  ��
	²! 

 

 

wobei A die Fläche der Halbkugel aufgespannt bei r (minimale Entfernung des 

Betrachters) ist. 

 

Bereich der vorherrschenden Umgebungsleuchtdichte = 10
 � 
" � 10#  

 

Absolutblendung =
$ ≅ 1,0 � 10& '()
*²+ 

 

d. Mathematische Berechnungsmethode der 
astronomischen Blendzeiten 

 

Anwendungsbereich bei psychologischer Blendung 

Gegebene Größen zur Bestimmung der kritischen Sonnenhöhe (,�) und des kritischen 

Sonnenazimutes (-�., bei denen durch direkte Spiegelung Reflektionen am PV-Generator 

auftreten können. 

-~�01	23415678 9: ; <=�28 
>~?71@25@A415678 9: ; <=�28 

BC⃗ ~E�3AF763=� G7=BH�ℎ37� 

J⃗~E�3AF763=� 9: ; K87	753 

Berechnungsmethode: 

Bestimmen des Normalenvektors PV 

5 CCC⃗ �
; sin > ∗ sin -
; sin > ∗ cos -

cos >
 

Bestimmen des Richtungsvektors vom Beobachter zur PVA, wobei der 

Koordinatenursprung auf den Beobachter gesetzt wird. 

�⃗ � J⃗ ; BC⃗  

�⃗ � ;R5C⃗ ∗ �⃗. ∗ 5C⃗  

Abstand des Beobachters zur PVA 

� � 5C⃗ ∗ �⃗ 

Wenn � � 0 – Sonne auf Rückseite PV-Modul – keine Spiegelung 
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�′CC⃗ � �⃗ T 2 ∗ �⃗ 

,� � Δ,� T H��A15 �′V
‖�′‖ 

-� � Δ-� ; H��3H5 ;�′X
�′Y

 

Wobei nach LAI Δ,� � 0 und Δ-� � 0 

Des Weiteren wird der Winkel zwischen dem Sonnenstand und dem Spiegelbild vom 

Beobachter aus gesehen ermittelt. 

Z � cos[\ �⃗ ∗ �′CC⃗
� ∗ �′ 

Nach LAI wird eine reflektierte Lichtquelle erst bei einem Winkel > 10° als eigene 

Lichtquelle vom Menschen wahrgenommen. 

 

Nach DIN 5034-2 lässt sich der Sonnenstand abhängig von Uhrzeit und Datum 

berechnen. 

]~@7=@�.  G�7137 

_~@7=@�HJℎ1A�ℎ7 
ä5@7 

a � R12ℎ ; bEc. ∗ 15°
ℎ  ~e325�75415678 

bEc � <Ec T c@8~4Hℎ�7 E�3A0713 

<Ec � 
c ; c7130=57 T 4 ∗ _~	13387�7 E�3A0713 
c@8Rgh.~c713@871�ℎ25@ 

iRgh.~e=5575�76815H31=5 

 

,� � H��A15jcos a ∗ cos ] ∗ cos i T sin ] ∗ Ri.k 

 

-� � 180° ; H���=A mno pq∗mno r[mno s
tum pq∗tum r  , für bEc v 12: 00 xℎ� 

-� � 180° ; H���=A mno pq∗mno r[mno s
tum pq∗tum r  , für bEc y 12: 00 xℎ� 
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e. Reflektionsverhalten von PV-Modulen 
 

Eine Blendung wird an einer reflektierenden Oberfläche verursacht. Die Module sind nach 

aktuellem Stand der Technik mit reflexionsarmen Solar-Sicherheitsglas ausgestattet (eine 

Abweichung der Moduloberfläche wird explizit ausgewiesen) 

 

Abbildung 6: Reflexion von Solarmodulen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel solarer Einstrahlung / 

[Quelle: Deutsche Flugsicherung (DFS): Aeronautical Information Publication - 

Luftfahrthandbuch AIP VFR] 

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nasse PV-Oberflächen deutlich veränderte 

Reflexionseigenschaften aufweisen. Allerdings führt die Neigung der Oberfläche der 

Module zu einem raschen Ablaufen des Wassers, so dass nach einem Regenereignis 

keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Entwicklung bei Solarmodulen 

zielte in der Vergangenheit unter anderem auf eine weitestgehende Minimierung der 

Strahlungsverluste durch Reflexionen ab. Hierzu sind Solarmodule nach dem Stand der 

Technik (wie das hier verwendete Modul) mit Antireflexausrüstungen durch 

Oberflächenstrukturierungen (mikrotexturierte Oberflächen) und weitere 

Entspiegelungstechniken ausgestattet. Die Reflexionen werden dabei weitestgehend 

minimiert. Diese Konstruktion führt zu einer erheblichen Aufweitung des reflektierten 

Strahls. Fokussierte, gebündelte Blendstrahlen können hierdurch nicht entstehen, es 

kommt allenfalls zu einem flächenhaften Lichteindruck, ähnlich Gewässerflächen. [Quelle: 

Dr.-Ing. Frank Dröscher, Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines Solarparks und 

dessen thermischen Effekte am Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow]. 
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3. Rahmenbedingungen am Standort  
 

  

Abbildung 7: Sonnenlaufbahn am Anlagenstandort  

 

 

Abbildung 7 zeigt die Sonnenlaufbahn am Anlagenstandort. Aus diesem Diagramm lässt 

sich der jeweilige Einfallswinkel der Sonne auf die Horizontale Ebene auslesen.  

Am Anlagenstandort ist demnach ein Sonnenhöchststand von ca. 61° möglich. 
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4. mögliche Immissionsobjekte 
 

 
Abbildung 8:mögliche Immissionsorte östlich [Quelle:Google Earth + Modulbelegungsplan vom 

Kunden]  

 

 

Abbildung 9: mögliche Immissionsorte westlich [Quelle:Google Earth + Modulbelegungsplan vom 

Kunden] 

 

Zur Beurteilung des Blendverhaltens von PV-Anlagen müssen die einzelnen möglichen 

Immissionsorte festgestellt und ihre geographische Lage zur PVA ermittelt werden. Je 

kürzer die Entfernung eines Immissionsortes zur PVA ist, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit einer möglichen Blendung. 
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Abbildung 10: mögliche Immissionsorte Flughafen Neubrandenburg - Trollenhagen [Quelle:Google 

Earth + Modulbelegungsplan vom Kunden] 

 

In diesem Gutachten werden zunächst die besonders Schutzwürdigen Räume, welche der 

geplanten PVA am nächsten liegen, betrachtet. Sollte sich eine Belästigung durch 

Blendung herausstellen, werden weitere Immissionsorte in die Berechnungen mit 

einbezogen. Des Weiteren werden die verkehrsrelevanten Immissionsorte und ihre Lage 

zur PVA betrachtet. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen Immissionsorte mit ihrer Entfernung zur 

PVA angegeben.  

 

Nr. Adresse / Ort Entfernung zur PVA  

1 Ortschaft Ihlenfeld, Am Papenbrook 216 m 

2 Kreisstraße 37 110 m 

3 Bahnlinie Neubrandenburg - Friedland 15 m 

4 Ehem. Militärgelände 630 m 

5 Gartensiedlung westlich 560 m 

6 Gartensiedlung südlich 400 m 

7 Tower Flughafen 1.950 m 

8 Start- und Landebahn 1.000 m 

Tabelle 2: Immissionsorte und ihre Entfernung zur PVA  
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5. Situation am Anlagenstandort  
 

a. Bewertung der Immissionsorte 
 

 
Abbildung 11: Blendlinie für Bahnstrecke 

 

Bei einer Modulneigung von 20° beträgt der maximale Winkelunterschied von der PVA 

zum Betrachter 23°, bei größeren Winkeln wird ein Teil des Himmels Reflektiert, an dem 

die Sonne nie sichtbar ist. Auf Grund dieser Tatsache werden die Entfernungen vom 

Beobachter zur Sonnenlicht reflektierenden PVA größer, bzw. einige Immissionsorte 

können ausgeschlossen werden. 

Nr. Adresse / Ort Entfernung zur PVA in Blendrichtung 

1 Ortschaft Ihlenfeld, Am Papenbrook 300 m 

2 Kreisstraße 37 110 m 

3 Bahnlinie Neubrandenburg - Friedland 42 m 

4 Ehem. Militärgelände 1.180 m 

5 Gartensiedlung westlich 675 m 

6 Gartensiedlung südlich 400 m 

7 Tower Flughafen Nördlich – keine Reflektion möglich 

8 Start- und Landebahn Nördlich – keine Reflektion möglich 

Tabelle 3:Immissionsorte und ihre Entfernung zur PVA  in Blendrichtung 

 

Laut LAI (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) sind zur Betrachtung von 

Immissionen nur Objekte mit einer Entfernung von weniger als 100 m zum Emmissionsort 

relevant.  

Die Immissionsorte westlich der PVA haben zum einen durch die dichte Bewaldung und 

zum anderen durch die Geländestruktur keine direkte Sichtachse zur PVA und sind somit 

ungeachtet der großen Entfernung ebenfalls von Blendung ausgeschlossen. 
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b. Berechnung der Lichttechnik 
 

Verkehrstechnisch relevante Orte 

Eine Berechnung der resultierenden Leuchtdichte des Solarmoduls auf einen Betrachter 

am Anlagenstandort Ihlenfeld ist wie folgt möglich: 

Leuchtdichte der Sonne – zwischen Sonne am Horizont und Mittagssonne 


�R5°. � 6 � 10�� ��
	
� � 
� � 
�R60°.1,5 � 10�� ��

	
� 
 Minimaler Abstand Modul zu Betrachter bei möglicher Blendung  

� � Tabelle 3 �	� 
Am Anlagenstandort wird ein Sonnenhöchststand von 61° erreicht. Somit wird die max. 

Leuchtdichte der Sonne zum Zeitpunkt der Blendung (höchster möglicher Sonnenazimut 

bei Blendung bei 16°) auf ein Viertel der Leuchtdichte der Sonne zur  Mittagssonne 

gesetzt und resultiert zu: (siehe Wikipedia Beleuchtungsstärke Sonne 60°, klarer Himmel 

= 90.000lx – Sonne 16°, klarer Himmel = 20.000 lx) 


� � 3,3 � 10�� ��
	
� 

Nach Abbildung 6 resultiert für die Oberfläche des Solarmoduls eine Reflexionsrate von 

7%. Die abstrahlende Lichtstärke des Moduls folgt dann zu: 

�� � 23,3 � 10����� �  2,4 � 10����� 
Durch die Antireflexbeschichtung des Moduls tritt keine optimal spiegelnde Reflexion auf, 

sondern eine diffuse. Diese diffuse Reflexion wird auch Lambertreflexion genannt. Die 

Blendquelle erscheint also als Lambertstrahler. Aus dieser Annahme folgt: 

Die Leuchtdichte des Moduls beim Betrachter am minimal entfernten Punkt von 

Betrachter zu Modul folgt zu: 


� �  ��
� � ��

2��² � 2,4 � 10�

2��²  ��
	²! ≅ Tabelle 4  ��

�²! 
 

wobei A die Fläche der Halbkugel aufgespannt bei r (minimale Entfernung des 

Betrachters) ist. 

Ort Leuchtdichte 

Bahnlinie Neubrandenburg - Friedland 2,2E+03 

Kreisstraße 37 3,2E+02 

Tabelle 4: Leuchtdichten beim Betrachter 

 

Dies ist eine minimale Aufhellung im Vergleich zur vorherrschenden 

Umgebungsleuchtdichte (zwischen ��� � �� � ���) für die Bahnlinie und liegt im 
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Bereich der vorherrschenden Umgebungsleuchtdichte für die Straße, beide liegen 

aber weit unter dem Grenzwert der Absolutblendung ��. 

 

�� � Tabelle 4  ��
�²! � �� � �, � � ���  ��

�²! 
 

Bei einer Straße handelt es sich laut BImSch nicht um besonders schützenswerte Räume. 

Die Berechnung der Blendzeiten nach LAI können hierfür also nicht betrachtet werden. 

Die LAI geht nicht weiter auf die Beeinflussung von Blendung im Verkehr ein. Bei der 

Betrachtung der Störung durch Reflektion wird an dieser Stelle auf die Adaption des 

menschlichen Auges verwiesen, da es nur bei relativ niedrigen Sonnenständen zu 

Reflektionen kommt und das Auge dann durch den niedrigen Sonnenstand an diese helle 

Umgebung angepasst ist. 
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c. Flughafen Neubrandenburg - Trollenhagen  
 

Seit dem 6. März 2014 ist der Flughafen Neubrandenburg - Trollenhagen ein rein ziviler 

Flugplatz. Er dient hauptsächlich der Pilotenausbildung, für private Rundflüge und 

teilweise für Charterflüge. 

Durch die geographische Lage zur geplanten PVA (nördlich) ist eine Reflektion des 

Sonnenlichtes auf dem gesamten Gelände des Flughafens nicht möglich. Eine 

Beeinträchtigung des Flugsicherheitspersonals im Tower ist ausgeschlossen. 

Weder bei Start noch Landung in Ost- oder West Richtung kann eine Blendung 

durch die geplante PVA auftreten. 

 

Abbildung 12: Satellitenbild mit großer und kleiner Flugschleife, Blendbereich im Himmelsraum 

(300m Flughöhe), und Hubschrauberfluglinie [Quelle: GoogleEarth, Flughafengesellschaft 

Neubrandenburg, eigene Berechnungen] 

 

Um jede mögliche Blendung im Schleifenflug zu verhindern, wurde die geplante PV-

Anlage auf 28° Aufständerung statt 20° umgeplant. Abbildung 12 zeigt den maximal 

möglichen Blendbereich in 300 m Flughöhe. Für 250 m Flughöhe verkleinert sich dieser 

Bereich. Die orangene Linie zeigt die Hubschrauberfluglinie von / zum Klinikum. In der 

nachfolgenden Tabelle sind die Abgrenzungspunkte mit Jahreszeit und Tageszeit für eine 

mögliche Blendung aufgeführt. 

 

Seite 128 von 133



Blendanalyse Ihlenfeld  Seite 17 
Freilandanlage   BAL-K084-21007-V20 

 

 

     

 

Abgrenzungspunkt Jahreszeit Tageszeit 

1 März / Oktober Sonnenaufgang 

2 Sommer 17:00 Uhr 

3 Winter Mittag 

4 Winter Sonnenuntergang 

5 März / Oktober 7:00 / 17:00 Uhr 

Tabelle 5: Datumsbestimmung der Abgrenzungspunkte 

 

Einzig der Hubschrauber überfliegt kurzzeitig den Blendbereich der PVA. Hier fallen die 

Blendstrahlen ca. 90° zur Blick- und Flugrichtung ein. Dies verursacht maximal eine 

Blendung im peripheren Sehfeld und führt somit nicht zu einer Beeinträchtigung des 

Piloten. Weiterhin befindet sich der Hubschrauber in minimal 1.300 m Entfernung zur 

PVA. Aus dieser Entfernung erscheint die Blendquelle nur noch als eine leichte 

Aufhellung im Vergleich zur Umgebung. Der „Krummer See“ wird vom Piloten ähnlich hell 

aber länger wahrgenommen. 

In einer Studie [GL Gerrard Hassan: Caddington PV Solar Farm Review of the PV 

reflection studies in the public domain. December 2010] wurden die 

Untersuchungsergebnisse zu Blendwirkungen auf die Flugsicherheit an einer großen US-

amerikanischen PV-Anlage auf dem Gelände des US Militärflughafens in Nellis (Nevada), 

wo sich die Solarmodule südlich von in Betrieb befindlichen Start-/Landebahnen befindet, 

dargestellt. Die Studie beinhaltete experimentelle Untersuchungen zu Blendungen durch 

flache Solarmodule.  

Die Studie beinhaltet ein worst-case-Szenario für direkt in die Augen des Piloten 

reflektierte solare Strahlung und Blendungs-Berechnungen. In Vergleichsbetrachtungen 

wurden Blendungswirkungen der vorgesehenen Module mit den Wirkungen anderer im 

Umfeld von Flughäfen üblicher Oberflächen durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass unter worst-case-Bedingungen bei direktem 

solarem Reflexionseinfall in die Augen des Piloten ein leichtes Potenzial für eine 

sogenannte Flash-Blendung besteht. Diese Flash-Blendung ist vergleichbar mit dem 

Potenzial für Flash-Blendungen durch Wasser und geringer als das Potenzial für 

verwitterten, weißen Beton und Schnee.  

In solchen worst-case-Situationen (tief stehende Sonne – direkter Sonneneinfall) ist zu 

erwarten, dass die Piloten typischerweise bereits vor dem Anflug Blendschutz und 

Sonnenbrille verwenden. Hierdurch würde die Strahlung um etwa 80 % reduziert und 
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erhebliche Auswirkungen sind dann gänzlich auszuschließen. [Quelle: Dr.-Ing. Frank 

Dröscher, Beurteilung der möglichen Blendwirkung eines Solarparks und dessen 

thermischen Effekte am Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow]. 

Eine Beeinträchtigung des Flugverkehrs ist nicht zu erwarten. 
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d. Astronomische Blendung 
 

Die LAI beschreibt im Anhang 2 im Besonderen die Blendwirkung von 

Photovoltaikanlagen. Die festgelegten Schwellwerte für die zulässige Einwirkdauer lauten: 

nicht mehr als 30 min pro Tag und nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr. Diese 

Einschränkungen gelten für besonders schutzwürdige Räume.  

 

Abbildung 13 : Markierung des Bereichs der möglichen Emission auf den Immissionsort Am 

Papenbrook [Quelle: Google Earth, MDB-Plan vom Kunden, eigene Berechnungen] 

 

Es wurden mehrere Punkte der geplanten PV-Analge berechnet. Die in Abbildung 13 

markierten Punkte 3 bis 7 und 10 bis 15 sind die Grenzpunkte der möglichen Blendung. 

Nord-östlich dieses Bereiches wird vom Beobachter aus über die PVA ein 

Himmelsbereich gespiegelt, an dem die Sonne nie sichtbar ist. Südwestlich des 

markierten Bereiches ist der Winkelunterschied zwischen Blendquelle und Sonne kleiner 

als 10° und wird somit vom Betrachter als eine Lichtquelle wahrgenommen. 

Die maximale Blendzeit pro Tag beträgt 3 min (vom 26.04. bis 03.05.) und eine 

Blendung kann  vom 17.04. bis 01.06. stattfinden (gleiches gilt natürlich vom 11.07. bis 

25.08.), wobei die Blendzeiten pro Tag zwischen einer und drei Minuten liegen. In Summe 

werden an 90 Tagen die maximal möglichen 3 min festgelegt. Alle Blendzeiten pro Tag 

aufsummiert sind 4 Stunden 30 min pro Jahr. Die durch das LAI ausgewiesenen 

Grenzwerte von 30 min pro Tag und nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr werden weit 

unterschritten. 
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6. Fazit 
 

Nr. Adresse / Ort Beurteilung zur Blendung  

1 Ortschaft Ihlenfeld, Am 

Papenbrook 

Max. 3 min pro Tag, gesamt 4 Stunden 30 min pro 

Jahr. Grenzwerte LAI weit unterschritten 

2 Kreisstraße 37 3,2 � 10
� ()
*�� ≪ �BA=823B875�25@                          

keine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs 

3 Bahnlinie Neubrandenburg 

- Friedland 

2,2 � 10#� ()
*�� ≪ �BA=823B875�25@ –  

keine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs 

4 Ehem. Militärgelände Keine Sichtverbindung 

5 Gartensiedlung westlich Keine Sichtverbindung 

6 Gartensiedlung südlich Keine Sichtverbindung 

7 Tower Flughafen Nördlich – keine Reflektionslinie 

8 Start- und Landebahn Nördlich – keine Reflektionslinie 

9 Flugverkehr Pilot Keine Beeinträchtigung des Flugverkehrs 

Tabelle 6: Fazit zur Blendung der einzelnen Immissionsorte 

 

Am vorgesehenen Anlagenstandort ist nicht mit Belästigungen auf Grund von 

Blendung der geplanten PVA oder Beeinträchtigung des Straßenverkehrs/ 

Bahnverkehrs oder Flugverkehrs zu rechnen. 

 
7. Gewährleistung 

Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Verwendung der 

zugearbeiteten Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die verwendeten 

Hilfsmittel befinden sich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik. Dennoch 

können Irrtümer oder Abweichungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hierfür wird 

von uns ausdrücklich keine Haftung übernommen. Gewährleistungen jeder Art sind 

ausgeschlossen. 
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